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Drittes Gesetz 
zur Änderung des Umwandlungsgesetzes*) 

Vom 11. Juli 2011 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos
sen: 

Artiket1 

~n<leh.lng des .. 
Umwandlungsgesetzes 

Das Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994 
(BGBI. I S. 3210;1995 I S. 428), das zuletzt durch Ar
tikel 5 des Gesetzes vom 24. September2009 (BGB!. I 
S. 3145) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung ,,(1)" wird gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

2. In § 56 wird die Angabe ,,§§ 51, 52 Abs. 1, §§ 53, 54 
Abs." durch die Angabe ,,§§ 51 bis 53, 54 Absatz" 
ersetzt. 

3. § 62 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 62 

Konzernverschmelzungen". 

b) Nach Absatz 3 Satz 6 wird folgender Satz einge
fügt: 

*) Artikel 1 und 2 dieses Gesetzes dienen der Umsetzung der Richtlinie 
2009/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 zur Änderung der Richtlinien 77/91/EWG, 
78/855/EWG und 82/891/EWG des Rates sowie der Richtlinie 
2005/56/EG hinsichtlich der Berichts- und Dokumentationspflichl bei 
Verschmelzungen und Spaltungen (ABI. L 259 vom 2.10.2009, S. 14). 

"Die Unterlagen können dem Aktionär mit des
sen Einwilligung auf dem Wege elektronischer 
Kommunikation übermittelt werden." 

c) Die fol,gendenAbsätze4.l.lnd5w~rdenangefügt: 

,,(4YSefindefslc:h das gesamte Stamm- oder 
Grundkapital einer übertragenden Kapitalgesell
schaft in der Hand einer übemehmenden Aktien
gesellsch~fti so ist ein Verschmelzungsbe
schluss des Anteilsinha.bersder übertragenden 
Kapitalgesellschaftnichterforderlich. Ein solcher 
Beschluss ist auch nicht erforderlich inFällen, in 
denen nach Absatz 5 Satz 1 ein Übertragungs
beschluss gefasst und mit einem Vermerk nach 
Absatz 5 Satz 7 in das Handelsregister eingetra
gen wurde. Absatz 3 gilt mit der Maßgabe, dass 
die dort genannten Verpflichtungen nach Ab
schluss des Verschmelzungsvertrages für die 
Dauer eines Monats zu erfüllen sind. Spätestens 
bei Beginn dieser Frist ist die in § 5 Absatz 3 
genannte Zuieitungsverpflichtung zu erfüllen. 

(5) In Fällen des Absatzes 1 kann die Haupt
versammlung einer übertragenden Aktiengesell
schaft innerhalb von drei Monaten nach Ab
schluss des Verschmelzungsvertrages einen Be
schluss nach § 327a Absatz 1 Satz 1 des Aktien
gesetzes fassen, wenn der übemehmenden Ge
sellschaft (Hauptaktionär) Aktien in Höhe von 
neun Zehnteln des Grundkapitals gehören. Der 
Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf muss 
die Angabe enthalten, dass im Zusammenhang 
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mit der Verschmelzung ein Ausschluss der Min~ 
gerheitsaktionäre der übertragenden Gesell
schaft erfolgen solf. Absatz 3 gilt mit der Maß
gabe, dass die dort genannten Verpflichtungen 
nach Abschluss des Verschmelzungsvertrages 
für die Dauer eines Monats zu erfüllen sind. Spä
testens bei Beginn dieser Frist ist die in § 5 Ab
satz 3 genannte Zuleitungsverpflichtung zu er
füllen. Der Verschmelzungsvertrag .oder sein 
Entwurf ist gemäß § 327c Absatz 3 des Aktien
gesetzes zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. 
Der Anmeldung des Übertragungsbeschlusses 
(§ 327e Absatz 1 des Aktiengesetzes) ist der 
Verschmelzungsvertrag in Ausfertigung oder öf
fentlich beglaubigter Abschrift oder sein Entwurf 
beizufügen. Die Eintragung des Übertragungs
beschlusses ist mit dem Vermerk zu versehen, 
dass er erst gleichzeitig mit der Eintragung der 
Verschmelzung im Register des Sitzes der über
nehmenden Aktiengesellschaft wirksam wird. Im 
Übrigen bleiben die §§ 327a bis 327f des Aktien
gesetzes unberührt." 

4. § 63 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze an
gefügt: 

,,§ 8 Absatz 3 Satz 1 erste Alternative und Satz 2 
ist entsprechend anzuwenden. Die Zwischen
bilanz muss auch dann nicht aufgestellt werden, 
wenn die Gesellschaft seit dem letzten Jahres
abschluss einen Halbjahresfinanzbericht gemäß 
§ 37w des Wertpapierhandelsgesetzes veröf
fentlicht hat. Der Halbjahresfinanzbericht tritt 
zurn Zwecke der Vorbereitung der Hauptver
sammlung an die Stelle der Zwischenbilanz." 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Unterlagen können dem Aktionär mit des
sen Einwilligung auf dem Wege elektronischer 
Kommunikation übermittelt werden." 

5. § 64 Absatz 1 wird wie folgt gefasst 

,,(1) In der Hauptversammlung sind die in § 63 
Absatz 1 bezeichneten Unterlagen zugänglich zu 
machen. Der Vorstand hat den Verschmelzungsver
trag oder seinen Entwurf zu Beginn der Verhand
lung mündlich zu erläutern und über jede wesent
liche Veränderung des Vermögens der Gesellschaft 
zu unterrichten, die seit dem Abschluss des Ver
schmelzungsvertrages oder der Aufstellung des 
Entwurfs eingetreten ist. Der Vorstand hat über sol
che Veränderungen auch die Vertretungsorgane der 
anderen beteiligten Rechtsträger zu unterrichten; 
diese haben ihrerseits die Anteilsinhaber des von 
ihnen vertretenen Rechtsträgers vor der Beschluss
fassung zu unterrichten. § 8 Absatz 3 Satz 1 erste 
Alternative und Satz 2 ist entsprechend anzuwen
den." 

6. § 69 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Zum Prüfer kann der Verschmelzungsprüfer be
stellt werden." 

b) In Absatz 2 wird die Angabe "bis 4" durch die 
Angabe "und 3" ersetzt. 

7. § 75 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Zum Gründungsprüfer (§33 Absatz 2 des Ak
tiengesetzes) kann der Verschmelzungsprüfer 
bestellt werden." 

b) In Absatz 2 werden die Wörter ,,(§ 33 Abs. 2 des 
Aktiengesetzes)" gestrichen. 

8. In § 82 Absatz 1 Satz 2, §1 01 Absatz 1 Satz 2 und 
§ 112 Absatz 1 Satz 2 wird jeweils die Angabe ,,§ 63 
Abs. 2" durch die Angabe ,,§ 63 Absatz 2 Satz 1 
bis 4" ersetzt. 

9. In § 125 Satz 1 werden die Wörter "Ersten bis 
Neunten Abschnitts des Zweiten Buches mit Aus
nahme des § 9 Abs. 2" durch die Wörter "Ersten 
Teils und des Ersten bis Neunten Abschnitts des 
Zweiten Teils des Zweiten Buches mit Ausnahme 
des § 9 Absatz 2 und des § 62 Absatz 5" ersetzt. 

10. § 143 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 143 

Verhältniswahrende 
Spaltung zur Neugründung 

Erfolgt die Gewährung von Aktien an der neu 
gegr'undeten Aktiengesellschaft oder an den neu 
gegründeten Aktiengesellschaften (§ 123 Absatz 1 
Nummer 2, Absatz 2 Nummer 2) im Verhältnis zur 
Beteiligung der Aktionäre an der übertragenden Ak
tiengesellschaft, so sind die §§ 8 bis 12 sowie 63 
Absatz 1 Nummer 3 bis 5 nicht anzuwenden." 

11. Nach § 230 Absatz 2 Satz 2 wird folgender Satz 
eingefügt: 

"Der Umwandlungsbericht kann dem Aktionär und 
dem von der Geschäftsführung ausgeschlossenen 
persönlich haftenden Gesellschafter mit seiner Ein
willigung auf dem Wege elektronischer Kommuni
kation übermittelt werden." 

12. In § 313 Absatz 2 wird nach der Angabe ,,§ 52" die 
Angabe "Abs. 1" gestrichen. 

13. § 321 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter "und zum 
Dritten Gesetz zur Änderung des Umwandlungs
gesetzes" angefügt. 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

,,(3) § 62 Absatz 4 und 5, § 63 Absatz 2 Satz 5 
bis 7, § 64 Absatz 1 sowie § 143 in der Fassung 
des Dritten Gesetzes zur Änderung des Um
wandlungsgesetzes vom 11. Juli 2011 (BGB!. I 
S. 1338) sind erstmals auf Umwandlungenanzu
wenden, bei denen der Verschmelzungs- oder 
Spaltungsvertrag nach dem 14. Juli 2011 ge
schlossen worden ist." 

Artikel 2 

Änderung 
der Kostenordnung 

Die Kostenordnung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil 111, Gliederungsnummer 361-1, veröffentlichten be
reinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 9 des Ge
setzes vom 23. Mai 2011 (BGBI. I S. 898) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 
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1. § 79 wird wie folgt geändert: 

a)· In Absatz 1 werden nach dem Wort "Unterlagen" 
die Wörter,,·, die Bekanntmachung von Verträgen 
oderVertragsentwürfen nach dem Umwand
lungsgesetz" gestrichen. 

b) In Absatz 2 wercien nachdem Wort "unterlagen" 
die Wörter "unddl:lr..Kosten.ftirdie Bekanntma

. chung von. Verträgen oder. Vertragsentwürfen 
nach dem Umwandlungsgesetz" gestrichen. 

2. In §?9aSatz 1 \jVerdennachoem VJOrt "Unterlagen" 
qie Wörter ",fürdieBekanntmachung.vpn Verträgen 
o(jer Vertragsentwürfen nach· dem· Umwandlungsge
set~"· gestrichen, 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt Es 
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden. 

Berlin, den 1.1, Juli 2011 

Der Bundespräsident 
Christi an Wu 1ft 

Die B und e s k än zIer i n 
Dr.Angela Merkel 

.D.ie Bu nde.S m in i s terincier Justiz 
S . Leutheuss e r- Schnarrenberg er 
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> Gesetz 
zur Änderung gewerberechtlicher . Vorschriften 

Vom 11. Juli 2011 

Der Bundestag .hat. mit Zustimmung des Bundes
rates das folgende Gesetzbeschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der 
Gewerbeordnung 

Die Gewerbeordnung in eier Fassung der Bekannt
machung vom 22. Februar 1999 (BGBI. 1$.202), die 
zuletzt durch Artikel 4 Absatz 14 des Gesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBI.I .S.2258)geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) DieAngabezu§ 14wird wie folgt gefasst: 

,,§ 14 Anzeigepflicht; Verordnungsermächtigung". 

b) Nach derAngabezu§157\Nird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§158 Übergangsrege!urigzu §14". 

c) Die Angaben "Anlage 1 Gewerbeanmeldung -
GewA. 1 ",,,Anlage.2 Gewerbe!lnmeldung -
GewA 2" und "Anlage 3 Gewerbeanmeldung -
GewA 3" werden gestrichen. 

2. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird folgende Angabe angefügt: 

" ; Verordnungsermächtigung". 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

c) Die AbSätze 5 bis 8 werden die Absätze 4 bis 7. 

d)Aösatz 9wird.Absatz8 und wie folgt geändert: 

aal Satz 1 wird wieJolgt g.eändert: 

aaa) In .den Nummern 1 und 2 werden die 
Wörter "ohne die Feld-Nummer 33" ge
strichen. 

bbb) In den Nummern 3 und 3awerden die 
Wörter "ohne die Feld-Nummern 8, 10, 
27 bis 31 und 33" gestrichen. 

ccc) In Nummer 4 werden die Wörter" , und 
zwar nur die Feld-Nummern 1, 3, 4, 11, 
12,15 und 17" gestrichen. 

ddd) In Nummer 5 werden die Wörter "ohne 
die Feld-Nummer 33, bei der Abmel

ohne die Feld~Nummern 8, 10 
bis 16 und 18 bis 33" ,.,,,,,,,tri,..hAn 

In 
31 

und 33" gestrichen. 

In Nummer 7 werden die Wörter "ohne 
die Feldnummer 33, bei der Abmeldung 
ohne die Feldnummern 1 0 bis 16 und 18 
bis 33" gestrichen. 

999) In Nummer 8 werden die Wörter" , und 
zwar ohne die Feld-Nurnmern 6 bis 8, 
10 bis 13, 18,19,21 ,22und27 bis 33" 
gestrichen. 

hhh) In Nummer 9 werden die Wörter "die in 
Absatz 14 Satz 4 angeführten Feld
Nummern" gestrichen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

"Die Übermittlung der Daten ist auf das zur 
Wahrnehmung der in Satz 1 bezeichneten 
Aufgaben Erforderliche zu beschr~nken." 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

e).Die Absätze 10 bis .13 werden die Absätze 9 
bis.12. 

f) Absatz 14 wird Absatz 13 unq wJE1,folgt geändert: 

8,a) Nach Satz 1 wird folgel1der.$a,tz2. eingefügt: 

"Die Statistik nachSatz .1 soll als Informa
tiOnsgrundlage für die Wirtschafts-, Wettbe
\IIIerbs~ und Strukturpolitik dienen." 

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die 
Satze 3 und 4. 

cc) Der bisherige Satz 4 INird Satz 5 und wie folgt 
gefasst: 

"Die zuständig~Behördeübermittelt aus den 
Gewerbeanze.igenmonatlichdie Daten als Er
hebungs~ oder Hilfsmerkmale .. andiestatis
tischen Ämter ·der. länder, die zur Führung 
der Statistik nach Satz 1 erforderlich sind," 

dd) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6 und die Wör
ter "zu den Feld~Nummern 1 und 3" werden 
durch die Wörtef"zum eingetragenen Namen 
des Betriebes mit Rechtsform und zum Na
men des. Betriebsinhabers" ersetzt 

ee) Der bisherige Satz 6 wird Satz 7 und die An
gabe "Feld-Nummer 15" durch die Wörter 
"angemeldeten Tätigkeit'~ ersetzt. 

g) Nach dem neuen Absatz 13 wird folgender Ab
satz 14 eingefügt: 

,,(14) Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und TeChnologie erlässt mit Zustimmung des 
Bundesrates durch Rechtsverordnung zur Ge
währleistung der ordnungsgemäßen 
der Anzeigepflicht nach 1, zur 
der Datenübermittlung Absatz 8 sowie zur 
Führung der Statistik nach Absatz 13 nähere Vor
schriften, Die 

1. bestimmt insbesondere, welche erforderlichen 
Informationen in den nach Absatz i 

sind, 

2. kann die Verwendung von Vordrucken zur An~ 
zeige eines Gewerbes anordnen, die Gestal-
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tung der Vordrucke durch Muster festlegen 
und Vorgaben treffen, wie und in welcher An
zahl die Vordrucke auszufüllen sind, 

3. kann Rahmenvorgaben für die elektronische 
Datenverarbeitung und. -übermittlung festle
gen, 

4. bestimmt,. welche Daten zur AufgabenV\iahr
nehmung der in Absatz 8 Satz 1 bezeichneten 
Stellen erforderlicherweise zu übermitteln sind, 
und 

5. bestimmt, welche Daten als Erhebungs- und 
Hilfsmerkmale für die Statistik nach Absatz 13 
Satz 1 an die statistischen. Ämter der Länder 
zu übermitteln sind." 

3.§55c Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 14 Absatz 1 Satz2 und 3, Absatz4 bis 7,9 bis 12, 
§15 Absatz 1 und die Rechtsverordnung nach § 14 
Absatz 14 gelten entsprechend." 

4. §146Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,,2. entgegen 

a) § 14 Absatz 1 Satz 1, auch inVerbindung mit 
Satz 2, Absatz 2 oder einer Rebhtsverordnung 
nach § 14 Absatz 14 Satz 2 Nummer 1, oder 

b) §14 Absatz 3 Satz 1 

eine Anzeige n/cht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erstattet,". 

5. Dem§ 157Vifirdfolgend~r §158angefügt: 

,,§ 158 

Übergangsregelung zu. §.14 

Bis. zum Inkrafttretender in§ 14 Absatz 14 ge
nannten Rechtsverordnung sind die§§ 14, 55c 
Satz 2, §146 AbsatzZNumrner2 sowie die Anla
gen1 .. bis3(zu§ .14 Absatz 4)in.derbiszum 14. Juli 
2011gültigel1Fassljng .aniuwenden." 

6. DiäAnlagen 1 bis.3{zu § 14 Absatz4) werden auf
gehoben. 

Artikel 2 

Änderung des 
Gesetzes zur vorläufigen Regelung des 

Rechts der Industrie- und Handelskammern 

In § 9 Absatz·1 des Gesetzes zur vorläufigen Rege
lung des Rechts der Industrie- und Handelskammern 
in der im Bundesgesetzblatt Teil 111, Gliederungsnum
mer 701-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2008 (BGB!. I S. 2418) geändert worden ist, werden die 
Wörter ,,§ 14 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1" durch die Wörter ,,§ 14 
Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2" ersetzt und 
nach den Wörtern "der Gewerbeordnung" die Wörter 
"sowie .. der Rechtsverordnung . nach § 14 Absatz 14 
der Gewerbeordnung" eingefügt. 

Artikel 3 

Änderung der 
Handwerksordnung 

Die Handwerksordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 24. September 1998 (BGB!. I S. 3074; 
2006 I S. 2095), die zuletzt durch Artikel 2 der Verord-

nung vom 14. Juni 2011 (BGB!. I S. 1077) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 45 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort "und" am Ende ge
strichen. ' 

b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das 
Wort "und" ersetzt 

c) Es wird folgende Nummer 3 angefügt: 

,,3. welChehandwerksspezifisch~n Verfahrens
regelungen in derMeisterprüfung gelten." 

2. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die. Wörter "Das Zulas
sungs- und Prüfungsverfahren" durch die Wörter 
"Das Zulassungsverfahren sowie das allgemeine 
Prüfungsverfahren~" und das Wort "wird" durch 
das Wort "werden" ersetzt. 

b) . Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aal Die Wörter "das Zulassungs- und Prüfungs
verfahren" werden durch die Wörter "das 
;z:ulassungsverfahrensowie das allgemeine 
Prüfungsverfahren" ersetzt 

bb)F()lgenderSatz.2 wird angefügt: 

"Die Rechtsverordnung· kantl··insbesondere 
die Zulassung zur Prüfung, das Bewertungs
system, die Erteilting der Prüfungszeugnisse, 
die Folgen von· Verstößen··· g~gendie Prü
fungsvorSChriften· und.die·Wiederl1olungsprü
fl1ng regeln." 

3. § 51a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nummer 2wird wie folgt geändert: 

aal Der Punkt am Ende. wird durch das Wort 
"und" ersetzt. 

bb) Es wird folgende Nummer 3 angefügt: 

,,3. welche handwerks- und gewerbespezi
fischen Verfahrensregelungen in der Meis
terprüfung gelten." 

b)Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aal Die Wörter "das Zulassungs- und PrUfungs
verfahren" werden durch die Wörter "das Zu
lassungsverfahren sowie das allgemeine Prü
fungsverfahren" ersetzt. 

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

"Die Rechtsverordnung kann insbesondere 
die Zulassung zur Prüfung, das Bewertungs
system, die Erteilung der Prüfungszeugnisse, 
die Folgen von Verstößen gegen die Prü
fungsvorschriften und die Wiederholungsprü
fung regeln." 

4. § 124b wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

"Satz 1 gilt auch für die Zuständigkeiten nach 
§ 16 Absatz 3; eine Übertragung auf Handwerks
kammern ist jedoch ausgeschlossen." 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 
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A.rtikei 4 

_ des 
Schomsteinfeger-Handwerksgesetzes 

Das Schornsteinfeger-Handwerksgesetzvom 26.1\10-
vember 2008 (8GBLI S. 2242) wird wie folgt geändert 

1, § 9 Absatz3 wird wie 

a) in Satz 1 wird nach dem Wort das 
"insbesondere" eingefügt. 

b) Der Nummer 5 wird folgender Halbsatz angefügt: 

"und berufsbezogene Fort- und Weiterbildungs
maßnahmen,". 

2. Nach § 12 Absatz 1 Nummer 3wirdjolgendeNum
mer 4 angefügt: 

,,4. wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass der bevollmächtigte Bezirksschornstein
feger wegen eines körperlichen Gebrechens oder 
Schwäche seiner körperlichen oder geistigen 
Kräfte dauernd unfähig ist, seinen Beruf auszu" 
üben." 

3. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Für die Aufgaben der Bezirksschornstein
fegermeister . gilt im Übrigen §13 des Schom
steinfegergesetzes mit der Maßgabe, dass die 
BezirksschornsteinfegerlTlei~ter J;,ei, d.~r Feuer
stättenschau. (§13 Absatz 1 Nummer. 2 des 
Schornsteinfegergesetzes) gegenüber den Eigen~ 
tümern durch schriftlichen Bescheid festsetzen, 
welche Schornsteinfegerarbeiten nach den 
Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 
und 3 oder der Verordnung über kleine und mitt
lere Feuerungsanlagen durchzuführen sind und 
innerhalb welchen Zeitraums dies zu geschehen 
hat (Feuerstättenbescheid). Widerspruch' und An-

~YM!aY"1 ~leg!.m den Feuerstättenbescheid 
haben keine aufschiebende "" .. 1. 

b} Absatz 2 wird 

,,(2) Stellen die 
ter bei der Feuerstättenschau nach Absatz 1 
dass eine Anlage nicht betriebs- oder brandsicher 
ist, sie vorläufige 
wenn Gefahr im Verzug besteht. Als Sicherungs
maßnahme ist auch die vorläufige Stilllegung 
einer Anlage zu!ässig.Die zuständige Behörde 
ist unverzüglich über die ergriffenen Sicherungs
maßnahmen zu unterrichten. Sie hat diese als 
Sicherungsmaßnahmen zu verfügen oder die vor
läufige~ Sicherungsmaßnahmen aufzuheben." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3, dem fol
gendeSätze2 und 3. angefügt werden: 

"Dies gilt auch dann, wenn 

1. die Eigentümer einen Antrag auf Ausstellung 
des Feuerstättenbescheides stellen oder 

2. den Bezirksschornsteinfegermeistern die Durch
führung der Arbeiten nach den Rechtsverord
nungen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 und 3 oder 
nach der Verordnung über kleine und mittlere 
Feuerungsanlagen von den Eigentümern ver
weigert wird. 

Der Feuerstättenbescneid nach den Sätzen 1 
Und 2giltnürfürdenZeitraum bis zur nächsten 
Feuerstättenscha.u. " 

Artikel 5 

Inkraftl:reten 

Dieses Gesetz trittarn Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es 
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden. 

Berlin, den 1 i. Juli 20; 1 

Der Bundespräsident 
Christian Wulff 

Die Bundeskanzlerin 
Dr. An gel a M e r k €I I 

Der Bundesminister 
tür Wirtschaft und Technologie 

Philipp Rösler 
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Gesetz 
zur Änderung des Steinkohlefinanzierungsgesetzes 

Vom 11. Juli 2011 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung ·des··Steinkohlefinanzierungsgesetzes 

Das Steinkohlefinanzierungsgesetz vom 20. Dezember 2007 (BGBI. I S. 3086) 
wird wie folgt .geändert: 

§ 1 Wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 wird aufgehoben. 

2. Absatz 3 wird zu Absatz 2 und Absatz 4 zu Absatz 3. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Die verfassungsrnäßigen Rechte. des Bundesrafessind gewahrt. 

Qas vorstehendeGe~etz wird hiermit ausgefertigt. Es . ist im Bundesgesetz
blatt zu verkünden. 

2011 

Der Bundespräsident 
C h.r i st i a n W u 1ft 

Di e B u n des k a n z I e r i n 
Dr. A n gel a M e r k e I 

Der Bundesmi>nister 
für Wirtschaft und iechnologie 

Philipp Rösler 
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Gesetz 
gegen· den Handel mit· illegal eingeschlagenem Holz 

(Holzhandels-Sicherungs-Gesetz - HolzSiG) 

Vom 11. Juli 2011 

Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
und· mit Zustimmung des Bundesrates das folgende 
Gesetz beschlossert 

Anvven(lun9sb~reiCh·und Aufgabe",übenragung 

(1JDiesesGesetz dient. d~rbLlrcnführungderVer
ordnung (EG) Nr.2173/2005 des Ratesvom.20.Dezem
ber 2005 zur Einrichtung eines FLEGT ~Genehmigungs
systems tür Holzeinfuhren .in die· Eur()päische Gernein
schaft (ABL L 34 7 vom 30.12:2005, Si 1) sowie der zu 
dieser Verordnung von Rat und Europäischer Kommis
sion· erlassenen Ergänzungs- oder Durchführungsbe
stimmungen. 

(2) Die Durchfüllrungder in Absatz 1 bezeichneten 
Rechtsakte sowie dieses Gesetzes obliegt derBundes
ansfalt. für Landwirtschaft und Ernährung(Bundesan~ 
stalt): 

§2 

Eingriffsbefugnisse 

(1) Die Bundesanstalt trifft die erforderlichen Anord~ 
nungen und Maßnahmen zur Feststellung von Ver
stößen gegen die in § 1 Absatz 1 bezeichneten Rechts
akte, zur Beseitigung festgestellter Verstöße oder zur 
Verhinderung künftiger Verstöße. Die Bundesanstalt 
kann dabei insbesondere 

1. Sendungen von in Anhang 11 der Verordnung (EG) 
Nr. 2173/2005 erfassten Holzprodukten aus in 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 auf
geführten Partnerländern in Verwahrung nehmen, 
soweit Zweifel am Vorliegen einer gültigen FLEGT
Genehmigung nach Artikel 2 Nummer 5 der Verord
nung (EG) Nr. 217.3/2005 bestehen, 

2. einenPritten mit der Verwahrung von Sendungen 
nach Nummer 1 beauftragen, 

3. eine Sendung nach Numrner 1 dem Einführer gegen 
sofortige Sicherheitsleistung in Höhe von 11 0 Pro
zent des Wertes der Sendung unter Auferlegung 
eines Verfügungsverbotes mit der Maßgabe überlas
sen, dass .die Sicherheit verfällt, wenn der Einführer 

den Gewahrsam über die betroffene Sendung ver
liert; 

4. Probe~.vonSendungen nach Nummer 1 ziehf3n und 
untersuchen oder einer von ihr benannten Stelle zur 
Untersuchung vorlegen. 

(2) Die Bundesanstalt kann Holzprodukte im Sinne 
des. Absatzes .1 .. 8~~z<.2.< NUnJrnf3C l,b.eic;jenen festge
stellt worden ist, dass sie ()hne FLEGT ~Genehmigung 
eingeführt\iVorden sind oder dass· ihreFLEGT-Geneh
migung ungültig ist, beschlagnahmen und 

1. anordnen,dass.· diese HOlzprod4kte .. unverzügHch 
vom Einführerautseine Kosten .und (3efahranden 
Herkunftsprt zurückzubringen sind, wenn nicht. in
nerhalb eines Monats eine gültige fLEGT -Genehmi
gung vorgelegt wird, 

2 ,diese Holzprodukteveräußernunddie Erlöseeinzie~ 
hen,\I\Ienn dieFLEGT-Geöehmigung gefälscht oder 

. falsche Angaben Zur Herkuhftder Holzproduktege
macht wordensind,oder. 

3, anordnen, .dass . diese Holzprodukte zu vernichten 
sind, soweit ein Zurückbringen nach Nummer 1 oder 
eine Veräußerung nach Nummer 2 unverhältnismä
ßig ist. 

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet. den· Einführerder 
in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 genannten Sendungen 
unverzüglich über die . getroffenen Maßnahmen. 

(4) Werden Sendungen im Rahmen des Absatzes 1 
Satz 2 oder des Absatzes 2 Nummer 3 verwahrt, be
probt, untersucht, unter Auferlegung eines Verfügungs
verbotes überlassen, beschlagnahmt oder vernichtet, 
hat der Einführer die damit verbundenen Kosten zu tra
gen. 

§3 

Mitwirkung der Zollbehörden 

(1) Die Zollbehörden wirken bei der Überwachung 
der Einfuhr von Holzprodukten aus den Partnerländern 
in die Europäische Gemeinschaft mit. Soweit dies zur 
Überwachung der Durchführung der in § 1 Absatz 1 be
zeichneten Rechtsakte erforderlich ist, teilen sie Infor
mationen, die sie im Rahmen ihrer zollamtlichen Tätig
keit gewonnen haben, der Bundesanstalt mit. 
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(2) Die Zollbehörden können 

1. Holzprodukte festhalten oder die Überführung von 
Holzprodukten in den freien Verkehr aussetzen, so
weit Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen. die in 
§ 1 Absatz 1 bezeichneten Heehtsakte bestehen, 

2. in den Fällen der Nummer 1 anordnen, dass Proben 
von Holzprodukten aus den Partnerländern auf Kos
ten und Gefahr des Einführers gezogen und der Bun
desanstalt oder einer von ihr benannten Stelle vor
gelegt werden. 

§4 

Datenaustausch 

(1) Die Bundesanstalt unterrichtet die Zollbehörden 
unverzüglich über das Ergebnis derOberprüfung. Von 
FLEGT-Genehmigungen. Die Bundesanstalt und die 
Zollbehörden sind berechtigt, der Europäischen Kom
mission, den zuständigen Behörden anderer Mitglied
staaten oder von Drittstaaten alle gemeinschaftsrecht
lich notwendigen Informationen zu übermitteln. 

(2) Für den Datenaustausch und die Erfassung der in 
den FLEGT-ßenehmigungen enthaltenen Daten. können 
die Bundesanstalt und die Zollbehörden elektronische 
Systeme einsetzen. 

§~5 

YefordllungsermächtigUngen 

(:I). Das Bundesministeriul1l·türErnährung,.·l..andwirt
schaft und Verbraucherschutzwird ern;lächtigt, durch 
R~chtsverordnung .ohne ZustiIT,lmungdes Bundesrates 
dieÜbervvachung närerzu regeln, soweit es zur Durch
setzung des Verbotesnach Artikel 4 Absatz 1 cler Ver
ordnung (EG)Nr. 2173/2005, auch in Verbindung mit 
einem nach Artikel 5 Absatz 9 der verordnung (EG) 
Nr. 2173/2005 erlassenen Rechtsakt erforderlich ist. 
Es kann dabei insbesondere die DurchführUng vdnUn
tersuchungeneinschließlich .der. Probenahmen<und 
Analysemethoden und der Einzelheiten derDuldUngs-, 
Unterstützungs- und Vorlagepflichten regeln; 

(2) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt
schaft und· Verbraucherschutz wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun
desrates 

1 .. Verweisungen auf Vorschriften der Verordnung (EG) 
Nr. 2173/2005 in diesem Gesetz zu ändern, soweit 
es zur Anpassung an Änderungen dieser Vorschrif
ten erforderlich ist, 

2. Vorschriften dieses Gesetzes zu streichen oder in 
ihrem Wortlaut einem verbleibenden Anwendungs
bereich anzupassen, soweit sie durch den Erlass 
entsprechender Vorschriften in Verordnungen der 
Europäischen Gemeinschaft unanwendbar gewor
den sind. 

§6 

Auskunfts- und Duldungspflichten 

(1). Natürliche und juristische Personen und nicht 
rechtsfähige Personenvereinigungen haben der zustän
digen Behörde auf Verlangen die Al.Iskünfte zu erteilen, 
die zur Durchführung der durch dieses Gesetz oder auf 
Grund dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben erfor
derlich sind. 

(2) Der Ausklmftspfiicl1tige kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 bis 3 der Zivil
prozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafgerichtlieher Verfolgung oder eines Verfahrens 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten ausset
zen würde. 

(3) Personen, die von der Bundesanstalt mit der 
Überwachung bestimmter Holzeinfuhren nach den in 
§ 1 Absatz 1 bezeichneten Rechtsakten beauftragt wor
den sind, dürfen zu diesem Zweck, auch in Begleitung 
von Bediensteten der Organe der Europäischen Union, 
im Rahmen des Absatzes 1 

1. Grundstücke, Geschäftsräume, Wirtschaftsgebäude 
und Transportmittel.des AIj*3I<unftspflichtigen .. wäh
rendderGeschäW3" oder Betriebszeiten betreten, 

2. geschäftliche Unterlagen einsehen und 

3. Holzprodukte, bei denen der Verdacht besteht, dass 
es sich um solche nach § 2 Absatz 2 handelt, unter
suchen und Proben entnehmen. 

(4) DerAuskunftspflichtige hatdie Maßnahmen nach 
Absatz 3 zu dulden und die mit der Überwachung be
auftragten Personen zu unterstützen. Auf Verlangen hat 
er ihnen insbesondere die Grundstücke, Räume, Ein
richtungen und,. Tra.nsportmittel zu bezeic~nen,. Räume, 
Behältnisse und Transportmittel zu öffnen, bei derBe
siphtigung,.·Probenzi~huDg.undUtJter!3Uchu!1Qderein
zeinen Produkte HilifesteUung. zu.leistel'!'qie • ProdLlkte 
aus den Transportmittell"lzuentladen,diegeschäft
lichen Unterl.ag~n vorzwlegen und Ablichtungen oder 
Ausorucke der Unterlagen kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. 

§7 

Strafvorschriften 

WerentgegeriArtikeL4Absatz 1 derVerordnung(EG) 
Nr. 2t73/2005desRätes vöm20 .. Dezember 2005 zur 
Einrichtung eines FLEGT-GenehmigungssystemsJür 
Holzeinfuhren in die Europäische Gemeinschaft (ABI. 
l347 vom 30.12.2005, S. nein Holzprodukt aus einem 
dort genannten Partnerland in die Gemeinschaft ein
führt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft. 

§8 

Bußgeldvorscllriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 7 bezeich
nete Handlung fahrlässig begeht. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1 .. einer vollzieh baren Anordnung nach § 2 Absatz 2 
Nummer 1 oder Nummer 3 zuwiderhandelt; 

2. entgegen § 6 Absatz 1 eine Auskunft nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

3. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach §5 Absatz 1 
Satz 1, eine Maßnahme nicht duldet oder eine dort 
genannte Person nicht unterstützt oder 

4. einer Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit 
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die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbe
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der 
Absätze 1 und 2 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer 
Geldbuße bis zu· zwanzigtausend Euro geahndet wer
den. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die BUndesanstalt, soweit das Gesetz durch diese aus
geführt wird. 

§9 

Einziehung 

Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 7 
oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 8 bezieht, können 
eingezogen werden. 

§ 10 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es 
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden. 

Berlin, den 11. Juli 2011 

Der Bundespräsident 
eh r ist i a n W u I ff 

Die Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel 

Die Bundesministerin 
tür Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Iise Aigner 
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Verordnung 
zur Entla!;tung der Unternehmen des Gastgewerbes 

von monatlichen Berichtspflichten nach dem Hc:mdelsstatistikgesetz 
(Gastgewerbestatlstikverordnung) 

Vom 30; Juni 2011 

Auf Grund des § 11 Nummer 2 des Handelsstatistikgesetzes vom 10. Dezem
ber 2001 (BGB!. I S. 3438) verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie: 

§ 1 

In § 5 Absatz 3 Nummer 5 des Handelsstatistikgesetzes wird die Jahresum
satzhöhe ab dem Berichtsmonat September 2011 auf 150 000 Euro festgesetzt. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt 

Berlin, den 30; Juni 2011 

Der Bundesminister 
für Wirtschaft und Technologie 

Philipp Rösler 
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Dritte Verordnung 
zur Änderung der Ausführungsverordnung zum Chemiewaffenübereinkommen 

(3. ÄndCWÜV) 

Vom 5. Juli 2011 

Auf Grund des § 2 Absatz 1 und 3 und des § 3 des Ausführungsgesetzes zum 
Chemiewaffenübereinkommen vom2. August 1994 (BGB!. I S. 1954) verordnet 
die Bundesregierung: 

Artikel 1 

Die Ausführungsverordnung zum Chemiewaffenübereinkommen vom 20. No
vember 1996 (BGB!. I S. 1794),.diezulet:?t durch Artikel 1 der Verordnung vom 
16. Mai 2001 (BGSL 1.$,888) geändertwordenist,wirdwiefolgt geändert: 

1. In § 4 Absatz 1 Nummer 5 werden die Wörter i,einer Chemikalie" durch die 
Wörter "von Chemikalien" ersetzt. 

2. In § 8 Absatz 2 Satz 2 werden vor dem Wort "Meldungen" die Wörter 
"Anträge und" eingefügt. 

3. § 9 Absatz 3. wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Die §§ 2, 4 und6 finden keine Anwendung, wenn Chemikalien 

1,derListe·.~· Nur;nrner 1bis.3einen Antelrvon1 vorn Hundert oder weniger 

oder. .. ..'.. .:. >..... . ..... " .. '.: 
2 .. der Liste 2 Nummer 4 bis 14 oder der Liste 3 .einen Anteil vOn 30 vom 

Hundert oder weniger 

einer MischUng bilden." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft 

Berlin, den 5. Juli 2011 

Di eB un d es kan z I eri n 
Dr. An gel a M e r k e I 

DEH Bundesminister des Auswärtigen 
Guido Westerwelle 
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Zweite Verordnung 
zum Geräte- . undProduktsicherheitsges'etz 

(Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug- 2. GPSGV}*) 

Vom 1. Juli 2011 

Auf Grund des § 3 Absatz 1 des Geräte~undPro
duktsicherheitsgesetzesvom:6;.Januar2004(BGBkl 
S. 2). in Verbindun€lmit§ ldes .. Zustän<:jigkeitsappas
sungsgesetzes vom 16.August 2002 (BGBI.I S.3165) 
sowie dem Organl~ation~erla~s VOrn 22. N.o~embJ9r 
2005 (8GB!. I S. 3197) verordnet das. Bundesministe
rium für Wirtschaft und Technologie nach Anhörung 
des Ausschusses für technische Arbeitsmittel und 
Verbraucherprodukte und im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, dem Bundesministeriumfür Um" 
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dem Bundes
ministerium der Verteidigung und dem Bundesministe
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt, wenn Spielzeug auf.dem 
Markt bereitgestellt wird. 

(2) Die in Anhang I der Richtlinie 2009/48/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2009 über die Sicherheit von Spielzeug (ABI. L 170 vom 
30.6.2009, S. 1) aufgeführten Produkte gelten nicht als 
Spielzeuge im Sinne dieser Verordnung. 

(3) Diese Verordnung gilt nicht tür folgende Spiel
zeuge: 

1. Spielplatzgeräte zur öffentlichen Nutzung, 

2. Spielautomaten, münzbetrieben und nicht münzbe
trieben, wenn diese nicht ausschließlich privat ge
nutzt werden, 

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung 

1. der Richtlinie 88/378/EWG des Rates vom 3. Mai 1988 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Sicherheit von Spielzeug (ABI. L 187 vom 16.7.1988, S. 1), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Richtlinie 2008/112/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates (ABI. L 345 vom 23.12.2008. 
S. 68) geändert worden ist, . 

2, der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit '1011 Spielzeug (ABI. 
L 170 vom 30.6.2009, S. 1), 

3.·· Spielzeugfahrzeuge, die mit .. Verbrennungsmotoren 
ausgerüstet sind, 

4.·SpielzeugdampfmaschinerlsolJllie 

5. S . .ch ... leU.d, e ... r .• nu.nd.Z. W .. i.II .. e ...... n .. . 
(4) Insbesonqere.§3edf3sLE~bensmittel~ und Futter

mittelgesetzbuchs u~d§ W5 ,. der· Strahlenschutzver
ordnung . sowie diebesohdilreri Anforderungen an die 
Verwendung bestimmter Stoffe in Spielzeugen nach 
§ 5 des Elektro- und Elektronikgesetzes bleiben unbe
rührt. 

§2 

Begriffsbestimmungen 

ImSinne dieser Verordnung 

1. ist Aktivitätsspielzeug, ein Spielzeug zur Verwen
dung im Plaus!1alt, dessen tragende Struktur 
während der Aktivität ortsfest bleibt und das für 
folgende Aktivitäten von Kindern bestimmt ist: 
Klettern, Springen, Schwingen, Rutschen,Schau
kein, Drehen, Kriechen oder Krabbeln oder eine 
Kombination dieser Tätigkeiten; 

2. ist bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit die 
repräsentative Betriebsgeschwindigkeit, die ein 
Spielzeug aufgrund seiner Bauart erreichen kann; 

3. ist Bereitstellung auf dem Markt jede entgeltliche 
oder unentgeltliche Abgabe eines Spielzeugs zum 
Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem 
Markt der Europäischen Union im Rahmen einer 
Geschäftstätigkeit; 

4. ist Bevollmächtigter jede in der Europäischen 
Union ansässige natürliche oder juristische Per
son, die der Hersteller schriftlich beauftragt hat, 
in seinem Namen bestimmte Aufgaben wahrzu
nehmen; 

5, ist für den Geruchssinn eih 
dessen Zweck darin Kindern dabei zu 

das Erkennen verschiedener Gerüche oder 
Düfte zu flriArn"m" 



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr. 35, ausgegeben zu BOnll arn 14. Ju!l2011 1351 

6. ist. CE-Kennzeichnung die Kennzeichnung, durc.h 
die der Hersteller erklärt, dass das Rroduktden 
geltenden Anforderungen genügt, die in den Har
monisierungsrechtsvorschriften der Europäischen 
Union über ihre Anbringung festgelegt sind; 

7. ist chemisches Spielzeug ein Spielzeug,dasfUr 
dEm. direkten UmgangmitcherhisChen Stoffen 
und· Gemischen beiaaersgemäßer . Verwendung 
unter der Aufsicht von Erwachsenen bestimmt ist; 

8. ist Einführer jede in der Eur9päischen Union ~n
sässige natürliche oder juristische Person, diEJe.in 
Spielzeug aus einem Staat, der nicht dem Eurq
päischen Wirtschaftsraumangehört, inderi Ver
kehr bringt; 

9. istfunktionelles.Produkt ein Produkt,.däs auf die 
gleiche Art und Weise wie ein Produkt, ein Gerät 
oder eine Anlage funktioniert und benutzt wird, 
das oder die. zum GebrauchdutGh Erwachsene 
bestimmt ist; dabei kann es sich um ein maß.
stabsgetreues KleinmodeH einesderarti.genPro
dukts oder Gerätes oder einer derartigen Anlage 
handeln; 

10. istfunktionefiesSpielzeugeinSpielzeug, das die
selben FUIJ~tiorlenerfÜlltund sob.~nutzt .wir'dwie 
ein Produkt, ein Gerät oder eine Eir}riql;ltung,c;las 
oder ... die .zurn(:lebr;:iuch ... fürr::rvvaqtJ.sent;; .. b.estimmt 
ist )Jab~i kann~s.sicR .umeinrna~sta~sget~eue~ 
KleinmodeH eine~ derai'tigfi)nPrO(1uktsoderGerä
tesodereiner derartigEm· Einrichtung handeln; 

1.1. ist· Gefahr.die.mögii.che Ursache. eines Schadens; 

12. isfHähdler jede natDrlicheoder Juristische Person 
inderUeferkette, dis ein Spielzeug aufdem . Markt 
bereitstellt, rhitAusnahme des Herstellers uhd des 
Einführers; 

13.istharmon.isi.edetJ~rm. e,ineN6rm; die vone,inem 
d.eri~ Anh~n~lcler Richtlinie~8/34/E(3d~~ Euro
paischenParl;:ime;nts und des Rqt~~ vom ?2;Juni 
1998 über ein InformationsverfaMih auf dem Ge
biet der Normen und technischen Vorschriften und 
der Vorschriften für die Dienste der .Informations
gesellschaft (ABLL204 vom 21.7.1998, S.37),zu
letzt geändert durc.hdieRichtlinie2006/96/EGdes 
Rates (ABI. L363 vom 20.12.2006,8. 81), aner
kannten europäischenNormungsgremien auf der 
Grundlage eines Ersuchens der.Kommission nach 
Artikel 6 jener Richtlinie erstellt wurde; 

14. sind Harl1lonisierungsrechtsvorschriften der Ge
meinschaft Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
zur Harrnonisierung der Bedingungen für die Ver
marktung von Produkten; 

15. ist Hersteller jede natürliche oder juristische. Per-
die Spielzeug herstellt. oder entwickeln 

oder herstellen lässt und dieses Spielzeug unter 

1.6. 

17. ist das Verfahren zur Be-
wertung, ob spezifische Anforderungen an ein 

erfüllt worden sind; 

18. ist Konformitätsbewertungsstelle eine Stelle,die 
Konformitätsbewertungstätigkeiteneinschließlich 
KaHbrierungen, Prüfungen, Zertifizierungen und 
Inspektionen durchführt; 

19. i~tKosmetikkoffereinSpief?eug, dessßn Zweck 
dqrinbesteht? Kindern dabei zu h~lfen, Produkte 
wie Parfüme, Seifen, Oremes'E)ha,mpoos, Bade
schaum, Lippenglanzstifte, Lippenstif:!:e,. Make
up, Zahnpasta und.Haarfestiger herzustellen; 

20. ist MarktüberWachungjede. vonde.l1zuständigen 
Behördendurohfjeführte TätiQkeitund von ihnen 
getroffene Maßnahme,durch. die . sichergestellt 
werden soll, dass die SpieizeugernitdenAnforde
rungen dieser Verordnung Übereinstimmen. und 
die8icherheit· undqlesyndheit VOn ... Mens.chen 
oder andere im öffentlichen interesse schützens
werte Bereiche l1ichtgefährden; 

21. ist Risiko die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Ge
fahr, die einen 8chaden verursacht, und die 
E)chweredes Schadens; 

22. istRücknahme jede Maßnahme, mit der verhindert 
werden soll,dass ein .Spiel~eug,das sich in der 
Lieferkette . beti npet,auf .demMa(kt ·I;lereitgestellt 
wird; 

23. ist· RUCkrufjedeMaBnahliie,diedaraufabiielt,die 
Rückgape.·elnes ·.demEndverbraucher·.· auf dem 
Matkfbereitgestellten .. Spielzeugs iu.·erWirken; 

23a.ist Schaden eine.körp.erliche Verletzung oder jede 
sonstige Gesundheitsbeeinträchtigung, auc;h lang
fristiger/Na.tur; 

24. istSpielfürdenGeschmackssinn einSplelz6ug, 
dess~nZweckqarinbeste~t, dass .Kinderurlter 
Verwendung •. von· Lebensmitfelzqtaten wie ... $üß
stoffen, Flüssigkeifen, Pulver und AromenSÜßig
keitenoder .. andere Spei;senh~rstenen können; 

24a. Spi.elzeugsinda.Ue .. ·~rodukte, .die~u;sschließlicb 
pder nichtausschfleßlich.dazu.bestimmt.oderge7 
staltet VOn Persooenuntert4 Jahren zum 
Spielen verwendet zu vverd~n; 

25. ist Wasserspielzeug ein Spielzeug,das 
zung im flachen Wasser bestimmt}st und dazu 
geeignet ist, ein Kind aufdem·Wasser zu tragen 
oder über Wasser zu halten; 

26. sind Wirtschaftsakteurder Hersteller, Bevollmäch
tigte, Einführer und Händler; 

27. ist "Zur Verwendung durch Kinder darangegebe
nen Altersgruppebestimmt" eine Formulierung, 
die darauf hinweist, dass Eltern oder Aufsichtsper
sonen aufgrund der Funktionen, Abmessungen 
und. Eigenschaften eines Spielzeugs vernünftig.er
weise davon ausgehen können, dass es zur Ver
wendung durch Kinder der 
gruppe bestimmt 

§3 

A!i!1':!lfJ!ln/'!,inlf'! Pflichten der Hersteller 

(1) Die Hersteller dü,ien nur solches Spielzeug in 
den Verkehr das gemäß den Anforderungen 
nach§ 10 dieser Verordnung und Anhang 11 der Richt
linie 2009/48/EG entworfen und hergestellt wurde. 
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(2) Die. Hersteller müssen die. gemäß . § .. J7· erforder
lichen technischen Unterlagen erstellen und das gemäß 
§ 15 anzuwendende Konformitätsbewertungsverfahren 
durchführen oder durchführen lassen. Wurdeanhand 
dieses Verfahrens .. nachgewiesen, dass dasSpi~lzeug 
den in Absatztgenannteng~ltenden Anforderungen 
ent~pricht,. stellen. diE') Hersteller die in §12 genannte 
EG-Konformitätserklärung .. aus Und bringen. die CE
Kennzeic;hnung gemäß § 13 Absatz 2 und 3 an. 

(3) Die Hersteller müssen di,e technis,chen Unterla
gen und die .. E:G:Konformitätserklärung zehn Jahre ab 
dem lnverkehrbringen des letzten Stücks der Spiel
zeugserieaufbewahren. 

(4)., Die Hersteller haben durch geeignete Verfahren 
dafür zu sorgen, dass bei Serienfertigungstets die An
forderungeritler Richtlinie 2009/48/EG eingehalten wer
den. Änderungen am Entwurf des Spielzeugs oder an 
seinen Merkmalen sowie. Änderungen qer .harmonisier
ten Normen, auf die verwi.e.sen wird, wenndiE;l Konfor
mität eines Spielzeugs erklärt wird, werden angemes~ 
sen berücksichtigt. Zum Schutz der Gesundheit und 
Sicherheit der Menschen führen die HerstE;lller,falis 
von einem Spielzeug Risiken ausgehen,Stichproben 
von dem in Verkehr befindlichen Spielzeug durch, 
nehmen Prüfungen vor, führen ein Verzeichriis . der 
Seschwerden;d.er nichtkonformenProdukteund der 
PfoduktrüCkrufeund .lmterrichten ,. die .. Händler in regel
mäßigen AbständenübefVer:lllufund Ergebni$se ihrer 
Überwac:hung, 

(5) Besteht Gründ zu der Arinahme, dass ein von 
ihnen in den Verkehr gebrachtes Spielzeug. nicht den 
ein$chlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Gemeinschllftentspricht,.ergreifen· dieHerstßllerunver
züglich dieerforderl ichenl<0rrektuJma~nahIT1en, um· die 
Konformität dieses SpiEl!z.eugs mit den. einschlägigen 
Harmonisierung$rec:htsvorsC:hriftßnherzustellen, . das 
Spißlzeug erforderlichenfalls vom M~rkt zunehmen 
Odereszurückzurufen.\tVennmit, dem Spielzeug Risi
ken . verbunden> sind, habßn die •. Hersteller außerdem 
unverzüglich· die zuständigen· Marktüberwachungsbe
hörden der Mitgliedstaateh,indenen sie das Spielzeug 
auf dem Markt bereitgestellt haben,darüber zu . unter
richten und dabei die ßrforderlichen Angaben, insbe
sondere .über die Nic:htkonformitätund· die >ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen, zu machen. 

§4 

Besondere Kennzeichnungs,.. und 
Informationspflichten der Hersteller 

(1) Die Hersteller sind dafür verantwortlich,dass ihre 
Spielzeugezur Identifikation lesbar und dauerhaft eine 
Typen-, Chargen-, Modell- oder Seriennummeroder ein 
anderes Kennzeichen tragen. Falls dies aufgrund der 
Größe oder Art des Spielzeugs nicht möglich ist, sind 
die Hersteller dafür· verantwortlich, dass die· erforder
lichen Informationen auf der Verpackung oder in den 
Unterlagen, die dem Spielzeug beigefügt sind, angege
ben werden. 

(2) Die Hersteller haben beimlnverkehrbringen ihren 
Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 
eingetragene Marke und ihre Kontaktanschrift entweder 
auf dem Spielzeug selbst oder, wenn dies nicht möglich 

ist, auf der ,Verpackung oder in den Unterlagen, die dem 
Spielzeug beigefügt sind,anzug.eben. In der Anschrift 
muss eine zentr~le Stelle~ngegeben sein, unter der der 
Hersteller kontaktiert werden kann. 

(3) Die Hersteller sind dafür verantwortlich, dass 
dem Spielzeug die Gebrauc:hsanleitungund .die Sicher
heitsinformationen beigefügt sind. Gebrauchsanleitung 
.und J3icherheit$inforrnationen sind in dßutscher. Spra~ 
ehe zur Verfügung zustellen, 

(4) Die Hersteller, sind verpflichtet,der zuständigen 
MarktübE;lrwachung$behörde di~vondiesen angefor
derten Informationen und Unterlagen zur VE')rfqgung zu 
stellen, die für den Nachweis der KonformitätdesSpiel
zeugs erforderlich sind. Die Informationen.und l)nter
lagen sind in Deutsch oder einer Sprache zu verfassen, 
die von dieser Behörde leicht verstanden werden k~hn. 
Die Hersteller haben dieser Behörde. auf· deren Verlan
gen alle Informationen.und.Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, die für Maßnahmen zur Abwendung von Risiken 
erforderlich sind, die· mit Spielzeugen verbunden sind, 
die sie in den Verkehr gebraCht haben. 

§5 

!='flichtendes Bevollmächtigten 

(1) Ein Hersteller kann schriftlich einen Bevollmäch
tigten benennen. 

(~) ·EinB~"ÖlJfuächtigter niri)rrifdie ·ihrnvoml-\erstel
IElr übertragenen AufgabenJür diesen wahr; Ein Herstel
ler, . der einen Bevolll'llä9htj~ten. einsetzt, muss diesem 
mindestens di.efolgenden Aufgaben übertragen: 

1. Bereithaltul'1gderEG~Konf6rmitätserklärung und.der 
technischen Unterlagen für die· MarktÜberw~chungs
behördßnübereinen Zeitraum von zehn Jahren ab 
dem inverkehrbringßndes letzten St.ücksder Spiel
zeugserie, 

2. a~f bE')grüpdeti:ls Verl~l1gen~inElr~ustänqJgEln .Markt
übe.l"INachungsbE;lh~rcje.AushändigLJng~ller~rf°rder
IichenlnfOft1;1.ationenun:dUnterlagen an diese zum 
Nachweis der Konforrnitäteines Spielzeugs und 

3. auf begründetes Verlangen einer zuständigen Markt
überwachungsbehördeZusammenarbeit mit dieser 
bei allen Maßnahmen zur Beseitigung der Risiken, 
die mit Spielzeugen verbunden sind. 

(3) Die Verpflichtungen gemäß § 3 Absatz 1 und die 
Erstellung . der technischen Unterlagen gemäß § 17 
können vom Hersteller nicht .auf einen Bevollmächtig
ten übertragen werden. 

§6 

Pflichten der Einführer 

(1) Einführer dürfen nur konformes Spielzeug in den 
Verkehr bringen. 

(2) Bevor ein Einführer ein Spielzeug in den Verkehr 
bringt, muss er sicherstellen, dass das betreffende 
Konformitätsbewertungsverfahren vom Hersteller durch
geführt wurde. Der Einführer darf ein Spielzeug erst in 
den Verkehr bringen, wenn 

1. der Hersteller die technischen Unterlagen erstellt 
hat, 

2. das Spielzeug mit der erforderlichen Konformitäts
kennzeichnung versehen ist, 
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3. 

Besteht ein Spielzeug 
nicht .' § die$E!r Verord-
nungundAnhang. H . . . 2009/48/EG überein-
stimmt, darf ein Einführer Spiel;z:sug. nicht inden 
Verkehr bringen, bevor die Konformität Spielzeugs 
mitdieseh Anforderungen ist Wenn mit dem 
Spielzeug ein Risiko verbunden ist, unterrichtet der Eih
führer den Hersteller und die zuständigen Marktüber
wachungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen sie 
das Spielzeug aufqem Markt bereitgestellt haben, hie
rüber. 

(3) Solange sich ein Spielzeug in seinem Verant
wortungsbereich befindet,. ist Jeder Einführer dafür 
verantwortlich, dass die Lagerungs- oder Transportbe
dingungen nicht die Übereinstimmung des Spielzeugs 
mit den Anforderungen nach § 10 dieser Verordnung 
und Anhang 11 der Richtltnie2009/48/EGbeeinträch
ligen. 

(4) Die .. Einführer haben über • einen. Zeitraum. von 
zehn Jahren nach dem I nyerkeh rbringen des Spiel
zeugseine .Ab::;ohrift/der ·.EG~Konf()rmitätserkjärung für 
die Marktüberwachungsbehörden bereitz~haltenund 
dafür zu sorgen, .' dass sie . den. Marktü~erWachl.mgs
behörden die technischen·' Unterlagen auf Verlangen 
vorlegen können. 

(5)" §3 Absatz4. Satz 3, Abs('1tz Sund § 4 Absatz 2 
Satz 1., Absatz 3und 4.gelten für den Einführer entspre-
chend. . 

§7 

Pflichten der Händler 

(1) ;Hän<;ller müssßn die ge.ltendßI1 Anforderljngena,n 
die Vermarktung von Spielzeugmitder.erfordßrlichEm 
Sorgfalt. berücksichtigen, wenn sie Spielzeug<auf dem 
Markt bereitstellen. 

(2) Bevor sie ein Spielzeug auf dem Markt bereitstel
len, haben die Händler zu überprüfen, ob 

1. das Spielzeug mit der erforderlichen Konformitäts
kennzeichnung verseherrist, 

2. dem Spielzeug die erforderlichen Unterlagen sowie 
die Gebrauchsanleitung . und Sicherheitsinformatio
nen in deutscher Sprache beigefügtsindund 

3. der Hersteller und der Einführer die Anforderungen 
von § 4 Absatz 1 und 2 sowie von § 6 Absatz 5 Satz 2 
erfüllt haben. 

Besteht Grund zu der Annahme, dass ein Spielzeug 
nicht mit den Anforderungen nach § 10 dieser Verord
nung und Anhang!! der Richtlinie 2009/48/EG überein
stimmt, darf der Händler dieses Spielzeug erst auf dem 
Markt bereit stellen,nachdem es mit diesen Anforde
rungen in Übereinstimmung gebracht wurde. Wenn mit 
dem Spielzeug ein Hisiko verbunden ist, hat der Händ
ler außerdem den Hersteller oder den Einführersowie 
die für den Händler zuständige Marktüberwachungsbe-
hörde darüber zu unterrichten. . 

(3) Händler, die der Auffassung sind oder Grund zu 
der Annahme haben, dass ein von ihnen auf dem Markt 
bereitgestelltes Spielzeug nicht den einschlägigen 

der Gerneinschaft 
stellen sicher, dass die erforderlichen Kor

ergriffen werden, um die Überein
Spielzeugs'mjt diesen Anforderungen 
Spielzeug erforderlichenfalls zurück

zurückzurufen. § 3 Absatz 5 Satz' 2 

stimmung 
he~zusteilen, 
zunehmen oder 
gilt .entsprechend. 

(4) Die Händler haben der zuständigen Marktüber
wachungsbehörde auf deren begründetes Verlangen 
alle Informationen und Unterlagen auszuhändigen, die 
für den Nachweis der Konformität des Spielzeugs erfor
derlich sind. § 4 Absatz 4 Satz 3 und § 6 Absatz 3 gei
ten für den Händler entsprechend. 

§8 

Umstände, unter denen di~Pflichten des 
Herstellers auch für Einführer und Händler gelten 

Ein Einführer oder Händler gilt für die Zwecke dieser 
Verordnung als Hersteller und unterliegt den Verpflich
tungen für Hersteller gemäß den §§ 3 und 4, wenn er 
ein Spielzeug· unter seinem eigenen Namen oder'seiner 
eigenen Marke in den Verkehr bringt oder ein bereits 
auf dem Markt befindliches Spielzeug so verändert, 
dass die Übereinstimmung mit den geltendenAnforde~ 
rungen beeinträchtigt werdenkanrL 

Id~ntiflzieruhg 'clerWii'tscbaft!lakteul'e 

Die .• Wirtschaftsaktßurß .penennßn .. den ..... ·Marktüberc 
VIIac:;hungspehörden .aufderen Verlarlgen di.ejenigen 
Wii1:schaftsak!;eure, . . 

1. von denen sie ein Spielzeug bezogen haben und 

2. an die sie ein Spielzeug abgegeben haben. 

Der Hersteller muss. die in Satz 1 genannten Informa
tionen über einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem 
Inverkehrbring~n .. berßitQaJtel1 .... DieüQrigßrl Wirt~chafts
akteurewÜssendiein sat:z 1genanntelllPfo~qlatipnßn 
über einen.Zeit(aurnvon zehn Jahren nach. dßrnBezug 
des· Spielzeugs bßreithalten, . 

§10 

Wesentliche Sicherheitsanforderung.en 

(1) Spielzeug darf nuraufdem Markt bereitgestellt 
werden, .wenn. es. die allgemeinen.' Sicherheitsanfor
derungen nach. Absatz 2 und die besonderen Sicher
heitsanfordel'ungen nach Anhang 11 der Richtlinie 
2009/48/EG erfüllt. Absatz 3 bleibt unberührt. 

(2) Spielzeug, einschließlich der darin enthaltenen 
chemischenStoffe,darf bei bestimmungsgemäßer oder 
vorhersehbarer Verwendung und unter Berücksich
tigung des Verhaltens von Kindern die Sicherheit oder 
Gesundheit der Benutzer oder Dritter nicht gefährden. 
Die Fähigkeiten der Benutzer sowie gegebenenfalls der 

. sie Beaufsichtigenden sind insbesondere bei solchem 
Spielzeug zu berücksichtigen, das zum Gebrauch 
durch Kinder im Alter von weniger als 36 Monaten oder 
durch Kinder anderer genau bestimmter Altersgruppen 
bestimmt ist. Die auf dem Spielzeug gemäß§ 11 Ab
satz 2 angebrachten Etiketten sowie die beiliegende 
Gebrauchsanleitung müssen die Benutzer oder die sie 
Beaufsichtigenden auf die Gefahren und Risiken, die 
mit der Verwendung des Spielzeugs verbundenen sind, 
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sowie auf die Möglichkeiten, sie zu vermeiden, auf
merksam machen. 

(3) Spielzeug, das unter Verwendung der Stoffe Blei, 
Antimon, Arsen, Barium. Und Quecksilber hergestellt 
wurde, darf nur auf del}1 Markt bereit gestellt werden, 
wenn infolge des Umgangs mit Spielzeug täglich 
höchstens folgende Mengen dieser Stoffe biologisch 
verfügbar sind: 

1.0,7JI~l Blei, 

2. 0,21.l9 Antimon, 

3. 0,1 IJgArsen, 

4. 25,0 iJg Barium, 

5. 0,5 iJg Quecksilber. 

Unter Bio:"Verfügbarkeit der in Satz 1 aufgeführten 
Stoffe ist das lösliche Extrakt zu verstehen, das von 
toxikologischer Bedeutung ist. Für N-Nitrosamine und 
in N-Nitrosamine umsetzbare Stoffe in Spielzeug aus 
Natur~ und SynthesekaJJtschuk fürKinder bis zu 36.Mo
naten, das bestimmungsgemäß . oder .. vorhersehpar . in 
den Mund genommen wird, .gilt §5 .in Verbindung mit 
An1c::tge 4 Numl}1er1SuchSiiabebder Bedarfsgegen
ständevemrdnung.inder Fassung der Bekanntma
chung vom 23. DezemberJS97(BGSI.1991:lIS.5), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Feb~ 
ruar 2011 (BGB!. I S. 226) geär'ldert worden· ist. Spiel
zeug, da~ .. entg~gendi~Sienl.\/er~oth~rgesteli.t wurde, 
darf nicht auf dem Marlx-t bereitgestellt werden. 

(4)Äuf dem Marktbef~.itgestelltes Spi~l:zeugtnuss 
dfe wesentlichen Sicherheitsanford~rung~n.'Alä.hrend 
seiner vorhersehbaren und normalen Gebrauchsdauer 
erfüllen; 

§11 

,Warnhinweise 

(1)VVenn .•. es10rden···· sith~rgn·G~braUfhq~s.SPi~l
zeugSiangemessenist;si~d .·in.Warnhinweisenfür cfie 
Zweckevon§10 Absatz2geeif;jnete Benqtzerein
schränkungen gemäß Anhang· V Teil Ader Richtlinie 
2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 18.· Juni 2009 über die. Sicherheit von Spiel
zeug anzugeben; Für die in Anhang VIeilSder ge
nannten Richtlinie aufgeführten Spielz~ugkategorien 
sind die dort angegebenen Warnhinweisezuverwen
den. Die in Anhang V Teil B Nummer 2 bis 1 0 angege
benen Warnhinweise sind mit dem dortigen Wortlaut zu 
verwenden. Das Spielzeug darf. nicht mit.einem oder 
mehreren der in Anhang V Teil B genannten spezi
fischen· Warn hinweise versehen werden, wenn diese 
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Spielzeugs 
aufgrundseiner Funktionen, Abmessungen und Eigen
schaften Widersprechen. 

(2) Der Hersteller hat die Warnhinweisedeutlich 
sichtbar, leicht!esbar, verständlich und in zutreffender 
FOfmauf dem Spielzeug, einem fest angebrachten 
Etikett oder auf der Verpackung anzubringen und, falls 
erforderlich,.in der b€!igefügten Gebrauchsanleitung. 
Bei kleinen Spielzeugen, die. ohne Verpackung verkauft 
werden, ist der geeignete Warnhinweis direkt am Spiel
zeug anzubringen. 

(3) Warnhinweise müssen mit dem Wort "Achtung." 
beginnen. 

(4) Wamhinweise, die für die Entscheidung zum 
Kauf eines Spielzeugs maßgeblich sind, wie etwa die 
Angabe des Mindest- und Höchstalters.der .Benutzer, 
sowie die sonstigen einschlägigen Warnhinweise ge
mäß Anhang V der Richtlinie 2009/4B/EG sind auf der 
Verpackung <anzugeben oder müssen!n anderer Form 
fürden Verbraucher vor dem Kaufklarerkennbar sein. 
Dies gilt auch, wenn der Kauf auf elektronischem Weg 
abgeschlossen wird. 

(5) Wam- und Sicherheitshinvveisesind in deutscher 
Sprache abzufassen. 

§ . .l2 

EG-Konformitätserklärung 

(1) Die EG-Konformitätserklärung besagt, dass die 
Erfüllung der Anforderungen, die in §10dieser Verord
nung (Jnd Anhang 11 der Richtlinie 2009/48/EG genannt 
sind, nachgewiesen wurde. . 

(2) Die EG~Konformitätserklärungenthält mindes
tens die Elemente, die angegeben sind in 

1 .. Anhang 111 der Richtlinie 2009/48/EG und 

2;deneinscrlMi9€lrl Modl!.len .des BesChlusses 
Nr. 7B8/2001:l/EGd~sEuropäischen Parlaments~nd 
d~.sHat~svom9. Juli2Q08 (ABI.L,21B\lClITI 
13.8.2008, S.82).· . . 

Si.e j~t auf·deni"neLJestenStandzuhalten,lJieE:G.-Kon.; 
formitätserklärung entspricht in ihrem Ätlfbau dem 
Muster in Anht:lnglltderBichtlinie200W~ß/EG.Sie ist 
inqeutscheI'SpracheabzLlf€ls~en. ·.Sie wirq .in>die ... Spra
cheö.der dil~ Sprachen übersetzt, die von dem Mitglied
staat der Europäischen Union vorgeschrieben sirld, in 
dem das Spielzeug in den Verkehr gebracht oder auf 
dessen Markt es bereitgestellt wird. 

(3) . Mit der ..• Ausst~llungder· EG-Konfori11itätserklä
rungübernimmt.der .. Herstell:t die··Verantwortungfür 
die Konformität des . Spielzeugs. 

. § 13 

CE-Kennzeichnung 

(1) .Auf dem .. Marktbereitgestel.ltes Spielzeug muss 
die CE-Kennzeichnung tragen. 

(2). Die CE-Kennzeichnung ist deutlich si.chtbar. und 
lesba~sowie dauerhaft auf dem Spielzeug, einemdaran 
befestigten Etikett oder der Verpackung anzubringen. 
Bei kleinen Spielzeugen und Spielzeugen, die aus 
kleinen Teilen bestehen, kann die CE-Kennzeichnung 
wahlweise auf einern Etikett oder einem Beipackzettel 
angebracht werden. Ist dies beim Verkauf von Spiel
zeug mit warentragenden Theken-Präsentationsver
packungen teChnisch nicht möglich und wurde die 
Theken~Präsentationsverpackung ursprünglich aisVer
packung des Spielzeugs verwendet, so ist dielnfdr
mation an der Präsentationsverpackung anzubringen. 
Ist die CE-Kennzeichmmg eines verpackten Spielzeugs 
von außen nicht erkennbar, so ist sie wenigstens auf 
der Verpackung anzubringen. 

(3) Die CE-Kennzeichnung ·muss·· angebracht wer
den, bevor das Spielzeug in den Verkehr gebracht wird. 
Nach der CE-Kennzeichnung kann ein Piktogramm 
oder ein anderes Zeichen stehen, das auf einbesonde
reS Risiko oder eine besondereVerwendllnghinweist. 
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§14 

Sicherheitsbewertung 

Die Hersteller führen vor dem Inverkehrbringerleines 
Spielzeugs eine Analyse .der chemischen, physika
lischen, mechanischen und elektrischen Gefahren sowie 
der Entflammbarkeits-, Hygiene- und Radioaktivitäts
gefahrendurch, dievondemSpielzeög äusgehenkÖh
nen, soWie eine Bewertöhg, inWel6hemUmfang die 
Benutzer diesen Gefahren ausgesetzt. sein würden. 

§ 15 

Anzuwendende Konforrllitätsbewertungsveriahren 

(1 ) Bevor der Hersteller E}lnSpielzeug auf demlVlarkt 
bereitstellt, muss er die in den Absätzen 2 und 3ange
gebenen Konförmitätsbewertungsverfahren anwenden, 
um nachzuweisen, dass dqsSpielzellg die Anforderun
gen nach § 10 dieser Verordnung und Anhang 11. der 
Richtlinie 2009/48/EG erfüllt. 

(2) Hatder Herst.eller cjie harrnonisi~rten Normen an
gewendet, . deren Fundsteilen im Amtsblatt der Euro
päischenUnion veröffentlicht worden sind und die alle 
einschlägigen ··SiCherheitsanforderungenan· das .. Spiel
zeug·abd.ecken, so wendetderH~rstellerdasVerfahren 
der internen .. Fertigungskontrollegemäß Anhang·1I Mo
dulA desB~s.cblu~ses.Nr;. Z6.8/20p8/Eßan. 

(3) Das Spielzeug wird der EG-Baumusterprüfung 
gemäß § 16 in Verbindung.mit dem Verfahren der Kon
formität mit der.l3auartnaC::hAnhq.ng 11 Modul C des 
Beschlusses Nr. 768/2008/EG unterzogen, wenn 

1. keine ... harrn9nisjerteh .... Nori1Jen ... existierel"l,· .. deren 
FundstellenimAmt~blatt . der Eu~opäisGhenUnion 
veröffentlicht worden sind und die alle einschlägigen 
Sicherheifsahforderungenfürdas. Spielzeug abde,.. 
cken, . 

2. die in. Numrner1genannten harmon.isierten Normen 
existieren, der Her~teller sie abernichtodernur;tei/~ 
weise ange\l\lendet~ati 

3. die in Nummer 1 genannten harmonisierten Normen 
nur mit .einem \,IoxpßhaltveröffeptlichLworden sind 
oder ·eine sonstige· harmonisierte.· Norm nur. mit ei
nem Vorbehalt veröffentlicht worden ist odel" 

4. der Hersteller der Ansicht ist, dass Art, Gestaltung, 
Konstruktion oder Zweckbestimmung des Spiel
zeugseine Überprüfung durch Dritte erfordern. 

§.16 

EG-Baumusterprüfung 

(1) Bei der Beantragung der EG-Baumusterprüfung, 
der Durchführung.di.eser Prüfung und der Ausstellung 
der EG-Baumusterprüfbescheinigung ist nach den 
Verfahren des. Anhangs 11 Modul B des Beschlusses 
Nr. 768/2008/EG vorzugehen. Die EG-Baumuster
prüfung ist gemäß den Vorgaben von Modul B, Num
mer2, zweiter Gedankenstrich des Beschlusses 
Nr. 768/2008/EG durchzuführen. Zusätzlich zu diesen 
Bestimmungen sind die Bestimmungen der Absätze 2 
bis 5 anzuwenden. 

(2) Der Antrag auf EG-Baumusterprüfung muss eine 
Beschreibung des Spielzeugs und die Angabe des Her
steIlungsorteseinschließlich der Anschrift enthalten. 

(3) Führt eine notifizierte Konformitätsbewertungs
steile die EG-Baumusterprüfung durch, so bewertet 

sie erforderlichenfalls gemeinsam mit dem Hersteller 
die von diesem gemäß. § 14 durchgeführte Analyse 
der Gefahren, die von. dem Spielzeug ausgehen. 

(4) DieEG-Baumusterprüfbescheinigung enthält ei
nen Verweis auf die Richtlinie 2009/48/EG, ein farbiges 
Bild.und eine klare.Besc.hreibllng des Spielzeugs,ein
schließlich seiner Abmessungßn, sowie eine ·Liste. der 
durchgeführten Prüfungen mit einE;lmVerweis auf den 
je'JII.~iLigen prüfbericht. Die .. EG~ßaurnusterprüfbeschei
nigung ist mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen. 
Sie.ist bei Bedärfjederzeitzu llberprüfen,insbesondere 
bei Änderungeh des Fertigungsverfahrens, der Roh
stoffe oder der. Bestandteile des Spielzeugs ... Die· EG~ 
Baumusterprüfbescheinigungist· zurückzuziehen, . falls 
das Spielzeug·die·Anförderungen'nach§10dieserVer
ordnung oder Arihang IlderHichtlinie2009/48/EG nicht 
erfüllt. NotifizierteKonformitätsbewertungssteliendür
fen ke.ine. EG~Baumusterprüfb.escheinigung für Spiel
zeuge. ausstellen, für die. eine Bescheinigung versagt 
od.er zurückgezogen worden ist . 

(5) Die techniscl1enUnterlagen undf'der Schriftver
kehr zumEG-Baumusterprüfverfahren· WerdElnin deut
scher Sprache oder einer anderen von der notifizierten 
Konformitätsbewertungsstelle akzeptierten Sprache 
abgefasst. 

(1) . Qfe. in §.3Absatz 2. erwähnten technischen tJn
te~lagen. müss.en insbe:::;ondere die in.AnhangJVder 
Richtlinie.20Q9148/EGaufgeführten Unterlagen. enthal
ten so.wiealle. s.achdienlichen· Angaben über die Mittel, 
mit denen. der·· Hersteller.sicheJsteJlt, .. dass die. $piel
zeuge die Anforderungen. nach §.1 0 dieser \{erordnung 
und.Anhang.II .• der gj3nannten· RichtliJlieerf.üllen. 

(;2). Ayf9e;gfÜn?~tes· •••. Verl#!lg~ndE}r ·~üst.änaigen 
Marktüberwachungsbehörde· .. hat .. de(Herstj3llerder.~u~ 
ständigen. MarktOberwachungsbehörde . innerha:lbriner 
Frist .. von. 30 Tagen. die tech~ischen UnterlClgen .. oder 
eine Übersetzu~g dermaßgeblichenTeileder.techni
schenUnterlagen in deutscherSprachE;lvorzulegen.ln 
begründeten .... Fällen, . in~besond~re .• wenn . ein.erns.tf'ls 
und unrnittelbaresRisiko vorliegt, kann.die zustäl1clige 
Marktüberwachungsbehqrdeeilwkürzere Frist zur Vor
lage der in Satz 1 genannten Unterlagen setzen. 

(3) Kommt der Hersteller seinen Verpflichtungen ge
mäß Absatz 1 und 2 nicht nach, so kann die zuständige 
Marktüberwachungsbehörde von ihm verlangen, dass 
er auf eigene Kosten und innerhalb einer bestimmten 
Frist von einer notifizierten Könformitätsbewertungs
stelle eine Prüfung durchführen lässt, umdie Einhaltung 
der harmonisierten Normen und die Erfüllung der we
sentlichen Sicherheitsanforderungen zu überprüfen. 

§ 18 

Vorsorgeprinzip 

Ergreifen die zuständigen Behörden in dieser Verord
nung geregelten Maßnahmen oder allgemeine Markt
überwachungsmaßnahmen so haben sie dem Vorsor
geprinzip in gebührender Weise Rechnung zu tragen. 
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§,19 

Anweisungen an 
notifizierte Könformitätsbewertullgsstellen 

(1}Die" zuständigen "MarktUberwachungsbehörd~n 
konnen ,von einer notifizierten,. Konformitätsbewer
tungssteile verl~ngen, d~ss sie Infonnationen zp jeder 
von ihr aUSgestellten, ,zurüokgezogenen oder versagten 
EG'-Baum!JsterprOfbescheinigung" " 'einschli~ßlich, ... " der 
Prüfberichte und der technischen Unterlagen, vorlegt: 

(2) " SteUt die 'zus,tändige <.M?rktübervv9chungsbe:
hÖfde fest, dass,bei einem Spielzeug.keine Konfol'n1ität 
mit den Anforderungen nach§ lOdieser Verordnung 
und Anhang ,li der. ,Richtlinie ·200Q/48/EG . besteht,so 
weist, sie die noti.fizierte,KonfQfmitätsbewertungsstelie 
erforderlichenfalls an, dieEG~Baumusterprüfbescheini
gung für dieses Spielzeug zurückzunehmen. 

(3) ,Die Marktüberwachungsbehörde weist die natifi
zierte Konformitätsbewertungsstelle erforcjerlichenfalls, 
insbesondere in den in § 16 Absatz 4 Satz 2 und 3 
genannten Fällen an, dieEG-Baumusterprüfbescheini
gung zu QberprOfen. 

§20 

Behandlung von Spielzeug, 
mit dem ein Risiko verbunden ist 

(1) Sind die zuständigen MarktOberwachungsbehör
den gemäß Artikel,:20der Vergrdnung(EG) Nr. 765/2008 
des Europäischen Parlan1ents und des Rates vom 9. Juli 
2008 über die Vorschriften für die Äkkreditiernng und 
Marktüberwachung imZusammen~ang mit derVer~ 
marktung von Produkten zur Aufhebüng der, Verord
nung (EWG) Nr.339/93 des Rates (ABI. L218 vom 
13;8.2008,K30) tätiggewordenoderhaben sie hinrej:.: 
ehen den Grund zu der Annahme,dass ein von dieser 
Verordnung' erfasstes Spielieugdie Gesundheit oder 
Sicherl'l.~it yon, MenschenQ.~fä~rc:lElt,bElUItElneq .sie, ob 
daspefrE3ffe0ge:Spielzeug'"alle,inaeryorlie~enqen v~r'C 
ordnun~rfestgelegten Anf~rderun,generfüllt, DiebetrqJ
fenen Wirtscbaftsakteuresind ,'verpflichtet, •.. den Markt
überwachungsbehijren die' v~n' diesen angeforderten 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu sfellen, 
die zur Risikobewertung .des, Spielzeugserfgrderlich 
sind, ,Gelangen, die zuständige Marktüberwachungs
behörden zudem . Ergebnis" dass das' Spielzeug. nicht 
die Anforderungen. (jer vorliegenden Verordnungerfülft, 
fordern sie unverzüglich den betroffenen Wirtschafts
akteur dazu auf, innerhalb einer Frist, die dem Ausmaß 
des Risikos angemessen ist, geeignete Korrekturmaß
nahmen zu ergreifen, um die. Übereinstimmung des 
Spielzeugs mit diesen Anforderungen. herzustellen, 
das Spielzeug vom Markt zu nehmen oder es zurück
zurufen. Die Marktüberwachungsbehörden unterrichten 
die entsprechendenotifizierte Konformitätsbewertungs
steIle, Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ist 
auf die inSatz 3 genannten Maßnahmen anzuwenden. 

(2) Der betreffende Wirtschaftsakteur hat sicher zu 
stellen, dass sich die Korrekturmaßnahmen, die er er
greift, auf sämtliche Spielzeuge erstrecken, die er auf 
dem Markt bereitgestellt hat. 

(3) Ergreift der betreffende Wirtschaftsakteur inner
halb der ihm in Absatz 1 Satz 3 gesetzten Frist keine 
angemessenen Korrekturmaßnahmen, treffen die Markt-

überwachungsbehörden die erforderlichen Maßnahmen 
gemäß § 8 Absatz, 4 . des Geräte- und Produktsicher
heitsgesetzes und unterrichten die Kommissionund 
die, übrigen .' MitgHedstaatender Europäischen Union 
hierüber. " 

(4) DtE:} Meldung nach §9 Absatz 1 Satz. 1 des Gerä
te~. ,und ProduktsiGherheitsgesetzes beinha.ltetaile ver
fügbaren Angaben. SJe ,beinhaltet insbesond,ere 

1. die Datenfür'die Identifizierung des nichtkonf6rmen 
Spielzeugs, 

2. die Herkunft des Spie!zeu~s, 

3. die Art der behaupteten Nichtkonformität und, des 
Risikos, 

4. die Art und Dauer (jerergriffenen Maßnahmen und 

5. die Ursachen derNibhtkonformität, inSbesondere ob 
diese daraufzurückzüführen ist,' dass 

a) das Spielzeug die in dieser V~rordnungfestgeleg
tenA~ftJrderungen hi.nsichtlicn des Schutzes der 
Gesundheit von Menschen nicht erfüllt oder 

b) . die angewandteqharmonisiertenNormen,deren 
FundsteHenimAmtsblattderEuropäischel),Union 
veröffel)tlichtworden sind, mangelhaft sind soyvie 

6; die Arg u niente des betroffenen WirtscffaftsaktelJrs" 

Handelt es sich bei einer in §20 Absatz 3 genannten 
Maßnahm~ urn.eine M~ßna~,me.die, geIT1ä~ Artikel 22 
der y~rordl'lungdesEuropäischen Parlam.ents und des 
Rates vom 9. Juli2Q08 überdieV~rschriftenfür die 
Akkreditierung und MarktOberWachung im Zusammen
hang mit der Vermarktungvon Produkten zur Aufffe
bung derVerordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABI. 
L218voh113J3:200S,S. 30) gemeldet Werden niuss, so 
ist eine gesonderte Unterrichtünggeniäß'§:20 Absatz 3 
nichterforderlicb,wel'J.h: ' 

1~inderMeldunggemä.ß §9AbSatz2Satz 3des Ge
räte- '. und Produktsioherheitsgesetzes wird darauf 
hingewiesen wird, dass auch die vorliegende Verord
nung die NotifizierungderMaßnahme vorschreibt, 
und 

2. die in § 20 Absatz 4 genannten Belege der Meldung 
gemäß § 9 Absatz 2 Satz 3 des Geräte- und Pro
duktsicherheitsgesetzes beiliegen. 

§22 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne. des §19 Absatz 1 Num
mer 1 Buchstabe b des Geräte- und, Produktsicher
heitsgesetzes. handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1, auch inVerbindung mit 
§ 6 Absatz 5 Satz 2, eine Angabe nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. 

§ 23 

Übergangvorschriften 

(1) Auf Spielzeug, das vor dem 20. Juli 2011 in den 
Verkehr gebracht wurde, ist diese Verordnung nicht an
zuwenden. 
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(2) Auf Spielzeug, das ab dem 20, Juli 2011 und vor 
dem 20. Juli 2013 in den Verkehr gebracht wird, ist bis 
zum Ablauf des 19. Juli 2013 abweichend von § 10 Ab
satz 1 dieser Verordnung der Anhang 11 Teil 11 Nummer 3 
der Richtlinie 88/378/EWG des Rates vom 3. Mai 1988 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten übf3r dieSi.c:herheit von Spielzeug. (ABL . L187 
vom 16.7.1988, S. 1), in ihrer bis 20. Juli 2011 gelten
den Fassung anzuwenden. 

§ 24 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 20. Juli 2011 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Sicherheit 
von Spielzeug vom 21. Dezember 1989 (8GB!. I 
S, 2511).,diezuletztdl.lrchArtikeI6Absatz2 der Ver
ordnung vom 6. März 2007 (BGBI. I S. 261) geändert 
worden ist, außer .Kraft. 

Der BUndesrat hat zugestimmt. 

Berlin, den 7. Jljli 2011 

D.er·B und es min i ste r 
fü.r WirJsc:haft und Technologie 

Philipp Rösler 
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iV6n{7. Juli 2011 

Auf Grunq des, § 4 Absatz 2 des. Gesetzesüberdi~ 
vC)rlällfige, Durchführung unmittelbar geltender Vor:' 
schriften der Europäischen Union über die Zulassung 
und die G.enehmigung. des Inverkehrbringensvon Pfl~n
zenschutzmitt~ln vom 23. .. Mai 201 1 (BGBI. I $. 925) 
verordnet das Bundesministerium für Ernähr,ung;.lß1!o
wirtschaft und Verbraucherschutz im t:!rv~rn~~r(lenn* 
den Bundesministeri,en der Finanzen und für Wirts.ch~~ 
und Technologie und für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit: 

§ 1 

Erhebung von Gebühren und Auslagen 

Das BlI/"ldesamt fürve~brllu~herschutz und . Lebens~ 
mittelsicherheiferhent G:ebühren .und Auslagenriach 
dleserVerorql1tlng:" ' . 

1. für seine. Ämt~hahdlurigennach§ 1 Absatz,,1 und 2 
des Gesetzes über die vorla~figeDhrchfübrungllh" 
mittelbar geltender VorSchriften der. EurQpäischen 
Union ül:rerdiEtZUla~sungunddie ,Genehmigung 
des Inve~Kehrbringens . 'vclil Pflanzensch'utzmitteln 
oder 'nach' unmittelbar ge~tenden, Recht$'akten 'der 
EuropäischehGemeinschaft oder der EiJropäischen 
Union irn Änwendungsbereich dieses Gesetzes SO"" 

wie 

2.für·berichterstattendeTi:Higkeit~nnaCh den Artikeln 7, 
22 und 25 der Vefor'dOLtng.'(EGJNr, 1107121109 des 
Europäischen Parlaments und, qes R,ates vom 
21. Oktober20Q9 über das' Inverkehrbringen von 
Pflanzenschuttmitteln und zur Aufhebung der Richt
linien 79/117/EWG und 91/414/EWG (ABI. L 309 
vom 24.11.2009, S. 1). 

§2 

Berechnung der GebÜhren 

(1) Die gebührenpflichtigen Tatbestände und die 
Höhe der Gebühren ergeben sich 'aus dem anliegenden 
Gebührenverzeichnis. 

(2) Sind Rahmensätze vorgesehen, so ist bei der 
Festsetzung der Gebühren im Einzelfall außer den in 
§ 9 Absatz 1 des Verwaltungskostengesetzes bezeich
neten Umständen der Nutzen des Pflanzenschutzmit
tels für die Allgemeinheit zu berücksichtigen. 

§3 

Rücknahme, Widerruf, Widerspruch 

(1) Wird ein Antrag auf Vornahme einer gebühren
pflichtigen Amtshandlung nach Beginn der sachlichen 
Bearbeitung und vor deren Beendigung vom Antrag
steller zurückgenommen oder ein Antrag aus anderen 
Gründen als wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder 
wird eine Amtshandlung zurückgenommen oder wider-

.~lJ,~~nJ,.so:;~~rqen.;GePÜhren nach Maßgabe des §15 
Absatz 2'desVerwalt'ungskostengesetzes erhoben. . . . ~ 

(2) ,Für die voUstandige oder ·teilweise :zurückwei
s.liin~ <eii:les~Widers~rüchs Wird eine Gebühr bis-zur 
Höhe der für die angefochtene AmtShandlung fest~ 
'gesetzfehGebühr erhoben; dies gilt nicht, wenn der 
WidersprE,ltnJ'rllJr deshalb keinen Erfolg hat, weil' die 
Verletzung einer Verfahrens- oder Formvorschrift nach 
§ 45 des Verwaltungsverfahrensgesetzes unbeachtlich 
isti;3ei ~jnemerfolg.losen Widerspruch,der sich' au!?'" 
schließlich gegen eil")e Kqstenentsbhei?ung richtet, 
beträg~ die Gebühi" höchstens f 0 Prozent des streitigen 
Betrage~ .. Wird. ein Wid!'lrSpruch n~ch. B~gil'ln seil)er 
saChlichel1Be~rbeitlll")g',j~qOc:h vorderen13eendigYll9 
iurück!!lenommen, beträgt die, (3ebünr 'hÖchstEms 
75Proientder Widerspr\.lchsgebü~r., 

§4 

Aus,l'agen\ 

Zu denAL!sl:f!g!;n,Elievoi'nGebi1hr!;n-uncdAlIslag!;n~ 
schuJElnererhoben werden, gehörenijberdie in §. 10 
Absatz 1 des Verwaltong,skostengesetzesbezeichne
ten, Auslagern, hinalls Al:lfwencdungen im Zusammen
hang mit der 

:1. Ztilassungoder· Genehmigung von Pflanzenschutz:'-
mitteln: ' 

a) die Pacht von Versuchsflachen und der Kaufvon 
Pflanzen, 

b) die Entseuchung von Böden, 

c) der Einsatz von Pflanzenschutzgeräten, 

d) der Ausgleich von Mindererträgen oder von nicht 
oder nicht voll verwertbaren Erträgen auf den Ver
suchsflächen , 

e) die Beseitigung oder der Ausgleich von Pflanzen-, 
Boden- und sonstigen Sachschäden, 

f) Verbrauchsmaterial, 

g) die Beschaffung und Entsorgung von Proben, 

2. Prüfung und Bewertung von PflanzenschutzmitteI
wirkstoffen für 

a) die Stellung von Dolmetschern bei außerordent
lichen Expertensitzungen, 

b) die Beschaffung zusätzlicher Unterlagen oder 
Informationen bei dem Bericht erstattenden Mit
gliedstaat, 

c) die Entsorgung. überzähliger, nicht geforderter 
Exemplare von Unterlagen, 

d) Verbrauchsmaterial. 
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§5 

Ermäßigung und Befreiung 
von Gebühren und A.uslagen 

(1) Die nach Maßgabe der §§ 1 und 2 berechneten 
Gebühren sind auf Antrag des Gebühren-' und Aus~ 
iagenschu!dnersbis auf eiryVlertelder berechneten 
Gebühr zu ermäßigen, wenn an der ZiJlassunfjdes 
Pflanzenschutzmittels oder der Aufnahme eines Wirk
stoffs in. die.' Verordnung über genehmigte Wirkstoffe 
nach Artikel '13 Absatz 4 der. Verordnung (EG) 
Nr. 11 07/2009 ein öffentliches Interesse besteht und 
der Antragsteller einen diesen Gebührenodef dem Ent
wicklungsaufwand angemessenen wirtschaftlichen 
Nutzen nicht erwarten kann. 

(2) Von der Erhebung der Gebühren· und Auslagen 
kann auf Antrag desG.ebühren- undAuslagenschuld
ners ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn an 
der Zulassung oder. Anwendung des Pflanzenschutz
mittels oder der Aufnahme des Wirkstoffs in die Ver
ordnung über.genehmigte Wirkstoffe nach Artike113 
AbsatZ4inVerbindung mit Artikel 78 Absatz3derVer
ordnung (EG) Nr. 1107/2009 ein öffentliches Interesse 
besteht und hierbei der • zu erwartende wirtschaeftliche 
Nutzen' im. Verhältnis zu dem. Entwicklungsaufwand be~ 
sonders gering ist. 

(3) Ein öffentlich~slnteresseirn.Sh:me der Absätze 1 
und 2 an der Zulassung des Pflanzenschutzmittels oder 
der Genehmigung eines Wirkstoffs" nach der Verord-

Bann, den 7. Juli 2011 

nung (EG) Nr. 1107/2009 ist insbesondere dann anzu
nehmen, wenn das Pflanzenschutzmittel oder der Wirk
stoff 

1. für die Schließung von Bekämpfungslücken erforder
lichist, 

2 .. ' ZUr Verwendung im ökologischen Landbau geeignet 
ist oder 

3 .. es sich um einen Wirkstoff oder ein Pflanzenschutz
mittel mit geringem Risiko nach Artikel 22 oder Arti
kels 47 der Verordnung (EG) Nr. 11.07/2009 handelt. 

(4) Bei der Bemessung des Wirtschaftlichen Nutzens 
im Sinne der Absätze 1 und 2 sind insbesondere der 
Anbauumfang einer Kdltur,dasGefährdungspotenzial 
ei.nes Schaderregers unddef zu erwartende Marktanteil 
des Wirkstoffs oder des Pfianzenschutzmittels zU be
rücksichtigen. 

(5) im Falle der Erteilung einer Genehmigung nach 
Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
oder Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 kann 
auf Antrag von der Erhebung einer Gebühr und von 
Auslagen abgesehen werden, wenn ihre Erhebung un
billig wäre. 

§6 
. Ink.ra'fftreteh 

Diese Verordnung tritt.äm Tag" nach . der Verkündung 
in Kraft. 

pi !3.B u ndes ~ inisler in 
für Ern~ h rung, LandwJrtsc h.aft.und Verbrauch e.r$.c;.h utz. 

11 s.eAigner 
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Anlage" 
(z.u§2Absatz. '1)" . 

Gebührenverzeichnis 

Bearbeitungein~$Ar;ttt;~~.: .....• .... < •........ ' ...,. . 

...... aHt~HJfI~sHQg~in~s. Pf)~~'1s~l:lutzmi~~J~'~R(~rn esr,lurW!r~st9ffe e~J*,. ,( .... 
die bereits in 'der Verolifnung··Q~~r~~nehmim:e'i\vjr,~~f:f~,geß1äßAl;ti~e! .. 1~· ~s$4 

der VerR~nuQ9 (E()l ~r . . 1.107/2009 aufqenomrl!en siI,J(j:Y,!:~·P~Uj:.~~ti!fltl~,pJiije~~rM'\\gJle~staat.i~ ... 
~ >">." .\ '~<Jf~'~;~'" ~ """'\ <.>~ '~;""""J..,~_ '<;';:-} 

.6'ebühi"E!nnummerJ;' 

11;oef 

!.~~~:f61~~~:~f~~.~Ptrot?01Rt~'·', fliqht v1~;~~n(;§~~~~f~Ha.~~M!3~b;.}J'(~Z) 
'1Q1'PallevtJrrWul1gversefrlt,Jssiflifteln, R~pf;llJems,; oQ.er . MitteITl.?W Anwen-..... , 

.. ~~~g~:~~~~;~~~:::~!~·~:tn~!~~~n~i~J~i~~~~ret~~~~t!~s~u~e~~~tl!J;.· ...... 
w;eref;l!l, so""Je.ayf ijf1J~()f)en Vfld.Ierrassen •.. , .' . .... ..... .. .' ....... ' '.' ..... .. 

I 'I ihf PalfeV6HMitteingegen Nlagetieh~ 
~~., ," J ":": ,~, ~':''l' .. \~'' ,"" :'"~ ',', "l::~ '.<":::"', -s:' ::",:' . ':':::", ~.", >~~:,:" ,';":<>'''". ::' 

• • • • ~ .... .,,, ~3 ,y.p"a ;Mltt~ln:g~g~n·.\tb,:raisschädlih9 .. E:! 
"',' I :.',~." "" '.,', ,,. ',,' .,~ 'v 

1106 fm FallEl von' Keimhemmungsrrtiti'ein 

1107 Im~8:H~'t&~Pfh:mz.en,~9hutz.mitteln mitgeringern Risiko nach Artikel 47 der ,aO.;O~:" . 
Ve~ ... ,~ilit~~~~~)Nr .. HÖ7/2009 ." . 

1:,1'2.IIIIDzi'fllti.''i1[ .. s~t)·.·.!I!;E'tl'!~):tirijllt.'{".~p~\210ill$'$'6Ö';{jl;~'~Q 

1201 
. , ". .'. ...... . '." ...... .' .. ..... ~... .... ~...... I 

Sofern es nichtdu"chdieG~t)'OhFä~nbmrTi€;F,lf2'02 ~ft~~§\;wi"ä' ... ; 1;;A'Y'··1tfOoo: bis'! '4(1' olfo 
1202 Im Falle von Pflanz.enschutzmitteln mit ge"ril"lgern Ri~iko nach Attikel 47derl 5 000 bis 20 000 

Verordnung (ES) Nr.1107/2009 .;" ii I;; '1, 

'. .' . "'~ärb~ltong'~ihesÄi1t'" 'Si .. , ....... , .. " ... , ....... ,~ ........ , .... ' 

auf;~Zu1asSOtrg ·eiliespffäftzefi~chlftZi1iffi:ets,;$otern,;es nür'Wirk~offe'erftt1ält; 
die bereits inder Ver~rdnung(iber. g~n~Wrfligt~Wb'kstoffe .~emäB Attikel13Ailsatz 4 

der Verordnuog .{EG)Nr~, 1107/2009 a~enommen$inc:lund Peuts(:l'Ilanc{. beteiligter Mitgliedstaat . ist 
. 

6'ebührennurhmer '. Gebührentatbestand GebÜlir .. in Euro 

1300 

1301 

1302 

1400 

1401 

1402 

Erstmalige 'Zul~ssung 

Sofern es ni'cht durch die Gebührennumrner 1302 erfasst wird 10 000 bis 40 000 

Im Falle von Pflanz.enschutz.mittelnmit geringem Risiko nach Artikel 47 der 5 000 bis 20 000 
Verordnung (EG) Nr.11 0712009 

Erneuerung einer Zulassung . 

Sofern es nicht durch die Gebührennummer 1402 erfasst wird 7 500 bis 30 000 

Im Falle von Pflanz.enschutz.mitteln mit geringem Risiko nach Artikel 47 der 3750 bis 15000 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

Bearbeitung eines Antrags 
auf Zulassung eines Pflanzenschutzmittels, sofern'es zumindest einen Wirkstoff enthält, 
der noch nicht in der Verordnung über genehmigte WirkstoffegemäB Artikel 13 Absatz 4 

der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 aufgenommen ist und Deutschland prüfender Mitgliedstaat ist 

Gebührennummer Gebührentatbestand Gebühr in Euro 

2100 Erstmalige Zulassung 

2101 Sofern das Pflanz.enschutz.mittel nicht von den Gebührennummern 2102 29 500 bis 120 000 
bis 2107 erfasst wird 

2102 Im Falle von Wundverschlussmitteln, Repellents oder Mitteln z.ur Anwen- 11 500 bis 46 000 
dung an Zierpflanz.en in Innenräumen, die z.um gewöhnlichen Aufenthalt 
von Menschen bestimmt sind, soweit sie nicht erwerbsgärtnerisch genutz.t 
werden, sowie auf Balkonen und Terrassen 

L-.. 
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Gebührennummer Gebührentatbestand Gebühr in Euro 

2103 

2104 

2105 
.. 

2106 

2107 

Im Falle von Mitteln gegen· Nagetiere 16000 bis 65000 

Im. Falle von Mitteln gegen Vorratsschädlinge 21 000 bis 84 000 
.. 

Im Falle von Beizmitteln ... 25 000 bis. 1 00 000 

Im Falle von KeimtJemmungsmitteln ' ..... 21 000 bis 84 000 

Im Falle von Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko nach Artikel 47 der 10 500 bis 42 000 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

Bearbeitung eines Antrags 
auf Zulassung . eines PflanzenschutzmitteIS,soferne$ zUmindest einen WirkstOff enthält, 
der noch nicht in der Verordnung über genehmigte Wirkstoffe gemäß Artikel 13 ~satz 4 

der Verordnung (EG) Nr. 11 07/2009 aufgenommen ist und Deutschland .beteiligter Mitgliedstaat ist 

Gebührennummer Gebührentatbestand Gebühr in Euro 

2200 Erstzulassung 

2201 Sofern es nicht durch die Gebül"lrennummer2202 erfasst wird 15 000 bis 60 000 
-

2202 Im Falle von Pflanzenschutzmitteln mit geringernRisiko nach Artikel 47 der 5 000 bis 20 000 
Verordnung (EG). Nr. 1107/2009 

Änderungen der Zulassungen nach Artikel 44 oder Artikel 45 der Verordnung(EG}Nr. 1107/2009 

Gebührennummer 

3100 

3200 

3300 

3400 

-

. Gebührentatbestand 

Änderung der Zulassl,ln~.)'()tl~mts~egenl"ll:lch~rt.ikel 44 

Nach ·Artike.' .. 4?irtiFalIe·der~nd~rlJng·der.Bez.eichnl.lngeiti'esZl.Jg~lassenen 
Pflanzenschutzmittels, der Änderung des Inhabers der ·Zülassungoder der 
Änderung des Vertriebsunternehmens bzw. der Vertriebserweiterung 

Nach Artikel 45 im Falle der Änderung der Formulierung 

Gebühr in Euro 

100 bis 400 

50 bis 250 

300 bis 2000 

Nach Artikel 45 im Falle der Aufnahme von zusätzlichen Anwendungsgebie-I 4100 bis 16400 
tenl Anwendungen 

Besondere Formenq.er ZulassunglAusweitung 
(les Geltungsbereichs einer Zulassung.nach Artiket51· de!"Verordnung(EG1·Nr.tt07/2009 

GebOhrenllutnmer Gebühr'slltatbestand ......... Gebühr in Euro 

4100 Antrag auf gegenseitige Anerkennung nach Artikel 40 der Verordnung (EG) 3400 bis 24100 
Nr:1 107/2009 I 

4101 Antrag auf gegenseitige Anerkennung einer Ausweitung der Zulassung auf 2900 bis 14300 
geringfügige Verwendungen nach Artikel 51 Absatz 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 ... 

4200 Antrag auf Zulassung eines PfianzensC:hutzmittels, das mit einem bereits für 570 
einen anderen Antragsteller zugelassenen Pflarizenschutzmittel stofflich 
übereinstimmt und dessen Einverständnis vorliegt 

4300 Antrag auf Ausweitung des Geltungsbereichs von Zulassungen auf gering- 2900 bis 14300 
fügige Verwendungen nach Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 

Zusätzliche Prüfungen im Rahmen 
eines Zulassungs- oder Genehmigungsverfahrens; Überprüfung einer bestehenden Zulassung 

Gebührennummer Gebührentatbestand Gebühr in Euro 

5100 Überprüfung der Einhaltungeines festgesetzten Rückstandshöchstgehaltes 2000 bis 8100 

5200 Prüfung eines Pflanzenschutzmittels, das einen gentechnisch veränderten 5. 000 bis 20 000 
Organismus enthält nach Artikel 48 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

5300 Prüfung eines Pflanzenschutzmittels, das einen Wirkstoff enthält, der als 500 bis 2000 
Substitutionskandidat nach Artikel 50 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
zugelassen ist 

- ----- --_._-_ .. _-_._ ....... _--_.- _.- --
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Gebi:lt:lrenhUtiltnEl~ 

Gebührennummer 

8100 

8200 

8300 

8400 

Gebflhrentatoestal'1ä : ...... 

Prüfung zur Vermeidung von Doppelversu6t:1en;llIacf:li'~rtikeh61'!der!Verord
l14n9 (EG)Nr.11 0712009 

, Tä~igk~i~~n für die Gerehmigl;lng " 
"vonPfJanzensehutzmittel",irkstqffe!lll,Safen~rl'\ . , 

~nd.Synergi$ten;vie!lJt; b,ut~ct1I~I\lc:1,~itb~ripht~r,$tter'ist,.· 
.".... '. '.' 

Gebührentatbestanä 
'. 

Tätigkeit ,für die Genehmigung~ines Wirkstoffs nact:\Artikel ider Verol'd~ 
nung (EG) Nr. 1107/2009 ", 

Tätigkeit für die Erneuerung der Genehmigung eines Wirkstoffs nach Arti-
kel 14 der Verordnung (EG)iNr. 1107/2009 

Täiigkeh fOr die Genehmigung von Safenern und Synergisten nach 
Artikel 25 der Verordnung (EG) NI'.,H07/2009 

Tätigkeit, for di.eErnelJ.erung 
Synergisten . 

cJer Genehmigung, von Safenern ,lJ.nd, 

, GebÜhrin'Et!Jrd'··;; 

3.000 

Gebühr in Euro 

48 000 bis 70 000 

28 500 bis 46 500 

30 000 bis 120 000 
''', .. 

20 000 bis 80 000 

• 
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Verordnung 
zur Gleichstellung der bei der 

Bundesknappschaft erworbenen Prüfungszeugnisse über das 
Bestehen der Prüfung nach dem Tarifvertrag über die Fortbildung von 

Angestellten mit Zeugnissen zur Sozialversicherungsfachwirtin oder zum 
Sozialversicherungsfachwirt - Fachrichiungknappschaftliche Sozialversicherung 

Vom 11. Juli 2011 

Auf Grund des § 57 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBI. I 
S. 931), der durch Artikel 232 Nummer 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGB!. I S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstitutsfür 
Berufsbildung: 

§ 1 

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen 

Die auf der Grundlage der v()rl1 1. März 1981 bis 31. Mai 2004 geltenden 
Fort~ild~ngstarifverträ.g~clerBundesknapp~chaft·ert,eilten.Zeu.~ni~seiüberda~ 
Bestehen 'der Prüfulignach; dem Tarifvertrag über die . Fortbildung von Ange
stellten bei der Bundesknappsc;haft wer<:le~mit den Zeugnissen über das 
Bestehen der Prüfungz\.lr Sozialversicherungsfachwirtin oder zum Sozialversi
cherungsfachwirt - Fachrichtung knappschaftliche Sozialversicherung gleich
gestellt. 

Diese Verordnung tritt am Tag. nach derNerkündung.ioKraft. 

Der 6uncjesrat hat zugestimmt. 

Berlin, den 1t.JuIi20t1 

Die B.u n de sm i n ist e r in 
fürArbeitund Soziales 

Ursula von der Leyen 
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Auf Grunq des § @@ Ab$atz 6 in Verbindung mit § @@a vonl Gesamtbetrag der vOllenElt~fnrente einschließlicll 
Absatz 1 Satz @, §@3bAbsatz 5 Satz 3, ,§ 41 Ab$atz @,~ ;~des Erllohungsbetrages, durch Abziehendes in d~r Ta
§ 47 AbsatZ:,2 und § 51 Absatz4 des Bl.lnpesv~~g~:::U,;.~b,,~J!~ angegebenen anzurechnenden Einkommens zu 
gungsgesetzes, von denen § @3 Absatz 6. zuletzt c:fürB~ ,i" ·~rmrtteln. 
Artikel 1 Nummer 35. Buchstabe I:iltJ(:Jp(JelliJi!I~~stlä:ifEl'aa"';' 
bis dd und § 41 Absatz'S zuletzt du.rcll Artikel 1 Num
mer 41 des Gesetzes vom 13. D.ezember 2007 (BGBI. I 
S.29(4)soWie § 5tAbs~tz 4dljrchArtikel1 Nu~rn~r31 
Buchstabeb des Gesetzesvotn23. März 1990 (!:leEU. I 
S;582) geändert worden sind, sowie unter .BerQcksich
ti9un.g· der S.iebzehnten. KOV~Anpassungsverordnung 
2011 vom 28. Juni 2011 (BGBI. f S. 1271) verordnet 
das Bundesministerium für. Arbeit und Soziales:. 

,~, i, '.{';'" ' 

§1 

Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutsclliand zur Feststellung der in § 2 genannten 
Leistungen, soweit die Ansprüclle in der Zeit vom 1. Juli 
2011 an bestehen. 

§2 

Das anzurechnende Einkommen zur Feststellung der 
Ausgleicllsrenten, der Ehegatten- und Kinderzuscllläge 
sowie der Eltemrenten (§ 33 Absatz 1, § 41 Absatz 3, 
§ 47 Absatz 2, § 33a Absatz 1 Satz 3, § @3b Absatz 5 
Satz 3 und § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsge
setzes) ergibt sich aus der dieser Verordnung als An
lage beigegebenen Tabelle. In der Tabelle sind aucll die 
nach Anrecllnung des Einkommens zustehenden Be
träge an Ausgleicllsrente und Elternrente angegeben, 
die zustehende Elternrente jedocll nur insoweit, als kein. 
Anspruch auf Erhöhungsbeträge nach § 51 Absatz 2 
oder 3 des Bundesversorgungsgesetzes bestellt. Be
stellt Anspruch auf mindestens einen Erhöhungsbe
trag, so ist die zustellende Elternrente, ausgellend 

§3 

(1·yr~~tia~'9'bt:€)eiAk~tf:if1\Y~Rii~tveff; Anwendung der Ta
beUe auf volle. Euro. riach unten abzurunden. 

(2) Tretfen(SlriRO"ftEi gllfs' b~jCflf~ Einkommensgrup
pen im Sinne. des § 33 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a 
tf~s BuhdeSversorgungsgesetzes zusammen, so ist die 
i;Stufe.Az~hl getrennt für jede Einkornmensgruppe zu er,.. 
·mittelni tlrEiZusammenzälllung beider Werte ergibt vor
behaltlich der Vorschrift des § 41 Absatz 3 Satz 3 und 
des § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes die 
für die Feststellung maßgebende Stufenzahl. 

§4 

(1) Zur Feststellung des Ellegattenzuschlags oder 
von Kinderzusclllägen ist von der Stufenzahl, die für 
das tatsächliche Bruttoeinkommen angegeben Ist, die 
Stufenzahl, von der an die entsprechende Ausgleiclls
rente nipht mehr zustellt, abzuziellen; das Ergebnis ist 
die zur Feststellung maßgebende Stufenzahl. 

(2) Trifft ein Ellegattenzuschlag mit mindestens ei
nem Kinderzusclllag zusammen, so ist zur Feststellung 
des Kinderzusclliags von dem nach Absatz 1 ermittel
ten anzurecllnenden Einkommen ein Betrag in Hölle 
des Ehegattenzusclliags abzuziellen; das Ergebnis ist 
das anzurechnende Einkommen im Sinne des § 3@b 
Absatz 5 Satz 3 des Bundesversorgungsgesetzes. 
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§5 

Soweit die Tabelle in einzelnen Versorgungsfällen 
nicht ausreicht, sind die Werte für jede weitere Stufen
zahl wie folgt zu ermitteln: 

1. Zur Ermittlung des. Bruttoeinkommens, bis zu dem 
die zu bildenden Stufen reichen, ist ausg~hend von 
den Werten der Stufe 200 für Beschädigfe bei Ein
künften. aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit ein Be
trag in Höhe von 9,475 Euro und bei den übrigen 
Einkünften ein Betrag in Höhe von 6,030 Euro je 
Stufe hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf 
volle Euro nach unten abzurunden. 

2. Zur Ermittiung des jeder Stufe zugeordneten.Betra
ges des anzurechnenden Einkommens ist ausge
hend von dem Wert bei Stufe 200 für Beschädigte 

je ein Betrag in HÖ~le von 3,260 Euro hinzuzu
zählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach 
unten abzurunden. 

§6 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2011 
in Kraft:. Gleichzeitig treten die Zweiundvierzigste Ver
ordnung über das anzurechnende Einkommen nach 
dem Bundesversorgungsgesetz vom 17. Juli 2009 
(BGB!.I S. 2026) und die Dreiundzwanzigste Verord
nungüber da.s anzurechnende Einkommen nachdem 
Bungesversorgungsgesetzindem in ArtikeI3desr;ini
gungsvertrages genannten Gebiet vom 17. Juii2009 
(BGBI. I S. 2036) außer Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Berlin, den 11. Juli 2011 

DieB u ndes mini ster in 
für Arbeit und Soziales 

Ufsula.··von der·Levjen 
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Anlage 
(zu § 2) 

Tabelle 
über das anzurechnende Einkommen und die zust.ehende Ausgleichs- undEIternrente 

für die Zeit ab 1. Juli 2011 
in Euro 

Einkünfte Ausgleichsrenten E.lternrenten 
(brutto) 

Stufen"' Anzu- Stufen- Anzu- Aus-
aus zahl rechnenc Beschädigte mit einem GdS von Voll- Halb- zahl rechneh- gleichs-

gegen- übrige des Ein- waisen waisen des Ein- renten 
wärtiger Einkünfte kommen 100 90 80 60 kommen Witwen Elterne Eltern-
Erwerbs- oder oder paare teile 
tätigkeit 70 50 

. 

bis zu bis zu 
Euro Euro Euro Euro 

Euro Euro 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

322 120 0 0 652 582 484 400 269 194 0 0 433 530 370 

331 126 0 0 652 582 484 400 269 194 1 3 430 527 367 

340 132 0 0 652 582 484 400 269 194 2 6 427 524 364 

350 138 0 0 652 582 484 400 269 194 3 9 424 521 361 

359 144 0 0 652 582 484 400 269 194 4 13 420 517 357 

369 150 0 0 652 582 484 400 269 194 5 16 417 514 354 

378 156 0 0 652 582 484 400 269 194 6 19 414 511 351 

388 162 0 0 652 582 484 400 269 194 7 22 411 508 348 

397 168 0 0 652 582 484 400 269 194 8 26 407 504 344 

407 174 0 0 652 582 484 400 269 194 9 29 404 501 341 

416 181 0 0 652 582 484 400 269 194 10 32 401 498 338 

425 187 1 3 649 579 481 397 266 191 11 35 398 495 335 

434 193 2 6 646 576 478 394 263 188 12 38 395 492 332 

444 199 3 9 643 573 475 391 260 185 13 41 392 489 329 

453 205 4 13 639 569 471 387 256 181 14 45 388 485 325 

463 211 5 16 636 566 468 384 253 178 15 48 385 482 322 

472 217 6 19 633 563 465 381 250 175 16 51 382 479 319 

482 223 7 22 630 560 462 378 247 172 17 54 379 476 316 

491 229 8 26 626 556 458 374 243 168 18 58 375 472 312 

501 235 9 29 623 553 455 371 240 165 19 61 372 469 309 

510 241 10 32 620 550 452 368 237 162 20 64 369 466 306 

520 247 11 35 617 547 449 365 234 159 21 67 366 463 303 

529 253 12 39 613 543 445 361 230 155 22 71 362 459 299 

539 259 13 42 610 540 442 358 227 152 23 74 359 456 296 

548 265 14 45 607 537 439 355 224 149 24 77 356 453 293 

558 271 15 48 604 534 436 352 221 146 25 80 353 450 290 

567 277 16 52 600 530 432 348 217 142 26 84 349 446 286 

577 283 17 55 597 527 429 345 214 139 27 87 346 443 283 

586 289 1 
18 58 594 524 426 342 211 136 28 9°1 343 440 280 
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I ----r----r I I 

i I I i Elternrenten 

I Stufen-! Anzu- Aus- jf---'-<--
Einkü~~e . I 
(biut~ 

Ausgleichsrenten 

~-l 
gegen- I 
wärtiger I Ei 
Erwerbs
tätigkeit 

biszu i 

~~ 
596 

605 

614 

624 

633 

643 

652 

662 

671 

681 

690 

700 

709 

719 

728 

738 

747 

757 

766 

776 

785 

795 

804 

813 

823 

832 

842 

851 

861 

870 

880 

889 

899 

908 

918 

lzahl rechnen- 19,eiChs-1 
des Ein- I renten 

stufen-I . Anzu- ' I I 
. ."'''' "'''0'''· aOOo"Od'gtom" ,'oom GdS '00 Voll: 1 ",,'b 
lbnge I des Ein-! I I .. . k" ft . 100 ',' 90 80 60 waisen waiSE 
1 un ekommen I I I oder .1 oder I 

' ! 70 50 

. I I I )JS zu 
E Euro Euro Euro Euro Euro Euro" Eure 
~ . '.' i 

295 19 ,61 591 521 423 339 208 133 

301 20 65 587 517 419 335' 204 '129 

307 21' 68 58.4 514 416 332 201 126 

313 22 71 581 511 413 329 198 123 

319 23 74 578 508 41.0 326 195 120 

325 24 78\ 574 504 406 322 191 116 

331 25 81 571 501 403 319 188 113 

337 26 84 568 498 400 316 185 110 

343 27 88 564 494 396 312 181 106 

349 28 91. 561 491 393 309 178 103 

355 29 94 558 488 390 306 175 100 

361 30 97 555 485 387 303 •.• 172 97 

367] 31 101 551 481 383 299 168 93 

373 32. 104 548 478 380 296 165 90 

379 33 107 545 475 377 293 162 87 

386 34 110 542 472 374 290 159 84 

392 35 114 538 468 370 286 155 80 

398 36 117 535 465 367 283," 152. 77 

404 37 120 532 462 364 280 149 74 

410 38 123 529 459 361 277 146 71 

416 39 127 525 455 357 273 142 67 

422 40 130 522 452 354 270 139 64 

428 41 133 519 449 351 267 136 61 

434 42 136 516 446 348 264 133 58 

440 43 140 512 442 344 260 129 54 

446 44 
143

1 

509 439 341 257 126 51 

452 45 146 506 436 338 254 123 48 

458 46 149 503 433 335 251 120 45 

464 47. 153 499 429 331 247 116 41 

470 48 156 496 426 328 244 113 38 

476 49 159 493 423 325 241 110 35 

482 50 163 489 419 321 237 106 31 

488 51 166 486 416 318 234 103 28 

.494: 52/ 169 483 413 315 231 100 25 

5001 53 1 
172 480 410 312 228 97 22 

I 

kommen I Witwen 1 E,tern-l Eltern·, 
I ! paare teile 
I I 

I I I 
. Euro I ~wo J~~~_~ LJ ..... ·. I ..... Euro 

I···· 29 1 93 3401 437 277 , 

336
1 

30 1 

31
1 

.32
1 

33 

34 

35 

36 

371 

38 

39 

4U 

41 

42 

43 1 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

I 
1001 

103 1 

106j 
110 

113 

116 

120 

123 

126 

129 

133 

136 

139 

142 

146 

149 

152 

155 

159 

162 

165 

168 

172 

175 

178 

181 

185 

188 

191 

195 

198 

201 

204 

433 . 273 

3331 430 270 

3301 427 267 
I 

3271 424 264 

323 420 260 

320 417 257 

317 414 254 

313 1 , 410 250 

310 407 247 

307 404 244 

304 401 241 

300 397 237 

297 394 234 

294 391 231 

291 388 228 

287 384 224 

284 381 221 

281 378' 218 

278 375 215 

274 371 211 

271 368 208 

268 365 205 

265 362 202 

261 358 198 

258 355 195 

255 352 192 

252 349 189 

248 345 185 

245 342 182 

242 339 179 

238 335 175 

235 332 172 

232, 329 169 
I 

229 1 
326 166 
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Einkünfte Ausgleichsrenten Elternrenten 
(brutto) 

Stufen- Anzu- Stufen- Anzu- Aus-
aus zahl rechnen- Beschädigte mit einem GdSvon Voll- Halb- zahl rechnen- gleichs-

gegen- übrige des Ein- waisen waisen des Ein- renten 
vvärtiger Einkünfte kommen 100 90 80 60 kommen Witwen Eltern- Eltern-
Erwerbs- oder oder paare teile 
tätigkeit 70 50 

bis zu bis zu 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

Euro Euro 

927 506 54 176 476 406 308 224 93 18 64 208 225 322 162 

937 512 55 179 473 403 305 221 90 15 65 211 222 319 159 

946 518 56 182 470 400 302 218 87 12 66 214 219 316 156 

956 524 57 ·185 467 397 299 215 84 9 67 217 216 313 153 

965 530 58 189 463 393 295 21.1 80 5 68 221 212 309 149 

975 536 59 192 460 390 292 208 77 2 69 224 209 306 146 

984 542 60 195 457 387 289 205 74 0 70 227 206 303 143 

993 548 61 198 454 384 286 202 71 0 71 230 203 300 140 

1 003 554 62 202 450 380 282 198 67 0 72 234 199 296 136 

1 012 560 63 205 447 377 279 195 64 0 73 237 196 293 133 

1022 5.66 64 208 444 374. 276 192 61 0 74 240· 193 290 130 

1031 572 65 211 441 371 273 189 58 0 75. 243 190 287 127 

t 041 578 66 215 437 367 269 185 54 0 76 247 186 283 123 

1.050 585 67 218 434 364 266 182. 51 . 0 77 2.50 183 280 120 

1060 591 68 221 431 361 263 179 48 0···· 78 253 180 277 117 

1 069 597 69 1 224 428 358 2.60 176 .. 45 0 79 256 177 274 114 

1 079 603 701 228 424 354 256 172" 41 0 80 260 173 270 110 

1088 609 71. 231 421 351 253 169· 38 0·;· 81 26.3 170 267 107 

1098 6151 72 234 4t8 348 250'. 166 35 0 82 266 167 264 104 

1 107 621 73 237 415 345 247 163 32 0 83 269 164 261 101 

1 117 627 74 241 411 341 243 159 28 0 84 273 160 257 97 
I 

1 126 633 75 244 408 338 240 156 25 0 85 276 157 254 94 

1 136 639 76 247 405 335 237 153 22 0 86 279 154 251 91 

1 145 645 77 251 401 331 233 149 18 0 87 283 150 247 87 

1 155 651 78 254 398 328 230 146 15 0 88 286 147 244 84 

1 164 657 79 
257

1 

395 325 227 143 12 0 89 289 144 241 81 

1 174 663 80 260 392 322 224 140 9 0 90 292 1 
141 238 78 

1 183 669 81 264 1 388 318 220 136 5 0 91 296 1 137 234 74 

1 192 675 82 267 385 315 217 133 2 0 92 299 134 231 71 

1 202 681 83' 270 382 312 214 130 0 0 93 302 131 228 68 

1 211 687 84 273 379 309 211 127 0 0 94 305 128 225 65 

1 221 693 85 277 375 305 207 123 0 0 95 309 124 221 61 

1 230 699 86 280 372 302 204 120 0 0 96 312 121 218 58 

1 240 705 87 283 369 299 201 117 0 0 97 315 118 215 55 

1 249 711 88 286 366 296 198 114 0 0 98 1 318 115 212 52 
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-8nkünft~--~~T----I-'----I------~~~gl~i~h~~;~---~ - F-I------l--I8ternrent~ 
(brutto) I 

I Stufen- Anzu- Stufen- Anzu- Aus-
aus I .., I zahl I rechnen- IseSChädigte mit einem GdS von~ Halb- zahl rechnen- gl elchs-

gegen- ! ubnge I des Ein- ~ waisen waisen des Ein- renten 
W.ä.rt. ige.f Einkünfte kommen 100 9. ° 80. 60 I I I kommen Witwen Eltern-I Eltern-
Erwerbs- oder. paare teile 

tätigkeit I . 70 I I 
b~~~U ~~~u I Euro Euro Euro I Euro Euro I Euro I Euro Euro I Euro Euro I Euro 

1 259 

1 268 

717 

723 

89 

90 

1 278 7291 91 

1 287 7351 92 

1 297 741 93 

1 306 747 94 

1 316 753 1 95 

1 325 759 96 

1 335 765 97 

1 344 771 98 

1 354 7771 99 

1 363 7841 100 

1372 

1 382 

1 391 

1 401 

1 410 

790 101 

796 102 

802 103 

808 104 

81.4 105 

1·420 8201 106 

1 429 826 10T 

1 439 

1 448 

1 458 

1 467 

1 477 

1 486 

1 496 

1 505 

1515 

1 524-

1 534 

1 543 

1 553 

1 562 

1 571 

1 581 

8321 108 

838 109 

844 

850 

856 

862 

868 

874 

880 

886 

892. 

898 1 

904 

910 

916 

922 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

290 362 292 194 11 0 

293 359 289 191 107 

296 356 286 188 104 

299 353 283 185 101 

303 349 279 181 97 

306 346 276 178 94 

309 343 273 175 91 

312 340 270 172 88 

316 336 266 168 84 

319 333 263 165 81 

322 330 260 162 78 

326 326 256 158 74 

329 323 253 155 

332 320 250 152 

335 31.7 247 149 

339 313 243 145 

342 310 240 142 

345 301 237 139 

348 304 234 136 

352 300 230 132 

355 297 227 129 

358 

361 

365 

368 

371 

374 

378 

381 

384 

387 

391 

394 

397 

400 

294 

291 

287 

284 

281 

278 

274 

271 

268 

265 

261 

258 

255 

252 

224 

221 

21.7 

214 

211 

208 

204 

201 

198 

195 

191 

188 

185 

182 

126 

123 

119 

116 

113 

110 

106 

103 

100 

97 

93 

90 

87 

84 

71 

68 

65 

61 

58 

55 

52 

48 

45 

42 

39 

35 

32 

29 

26 

22 

19 

16 

13 

9 

6 

3 

o 
i 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
:0 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 99 

o 100 

o 101 

o 102 

o 103 

o 104 

o 105 

01 106 

o 107 

o 108 

o f09 

o 110 

o 111 

o 112 

o 113 

o 114 

o 115 

o 116 

o 117 

o 118 

o 119 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

01 o 
I 

o 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 
I 

o 
o 
o 

o 133
1 

322 111 208 

325 108 205 

328 105 202 

331 102 199 

335 98 195 

338 192 

341 92 189 

344 186 

348 85 182 

351 82 179 

354 79 176: 

358 75 172 

361 

364 

367 

371 

374 

377 

380 

384 

387 

390 

393 

397 

400 

403 

406 

410 

413 

416 

419 

423 

426 

429 

432 

72 169 

69 166 

66 163 

62 159 

59156 

56. 153 

53 150 

49 146 

46 143 

43 

40 

36 

33 

30 

27 

23 

20 

1.7 

14 

10 

7 

4 

140 

137 

133 

130 

127 

124 

120 

117 

114 

111 

107 

104 

101 

98 

48 

45 

42 

39 

35 

32 

29 

26 

22 

19 

16 

12 

9 

6 

3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
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------~~-~;~~~----T-- --- -f ---- --- -1 ~._------~-_.- ~~~~~~:~~;~~;~-;;- ----- --. -T ---1-- ---.--- T- '--l---~I~~~~~;~n --
(brutto) J 'I J I I I I 

I - , Anzu- r-- J ------1 ---1 Stufen- Anzu- i Aus- f-I --'1---
aus I.. I I rechnen- l BescMdlgte mi!.._~::~ GdS vop. Voll- Halb- i zahl I rechnen- IgI6IChS- , 

g~g~n- I ubrlge I des .Ein- I • 'T" . I . . 1:-1 waisen waisen I des Ein- renten 
IN. a. ,.rliger .1 Emkunfte I kommen 11 100 90 I 80 I. tlO . . kommen Witwen I Eltern-j Eltern-
ErliVerbS-j I oder .' oder I I paare teile 

tätigkeit I I ~' I 70 i 50 . I I 'I I I I I I 
b~~~U b~~I~U I I Euro' . EU~ EurO~Euro I Euro I Euro I Euro I. Euro! Euro I Euro I Euro 

1 590 9281 124 1 --404 248 178 - 80 ~"O---oi 134 4s6t 0 I 
1 600 93.41' 125 40.71 245 175 770 I' 0 0 I 135 439 [ 0 1 

94 

91 

1 609 940 126 4101 242 172 74 0 0 01 136 442.1
1 

446 1 619 127 946 414 238 168 70 

67 

64 

61 

57 

54 

51 

48 

44 

41 

38 

35. 

31 

28 

25 

22 

18 

15 

12 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

137 o 
o 88 

o 84 

1 628 952 128 

1 638 958 129 

1 647 964 130 

1 657 970 131 

1 666 976 132 

1 676 982 133 

1 685 989 134 

1 695 995 135 

1 704 1 001 136 

1 714 1 007 137 

1 723 1 013 138 

1 733 1 019 139 

1 742 1025 140 

1 751 1 031 141 

1 761 1 037 142 

1 770 1 043 143 

1 780 1 049 144 

1 789 1 055 145 

1 799 1 061 146 

1 808 1 067 147 

1 818 1 073 148 

1 827 1 079 149 

1 837 1 085 150 

1 846 1 091 151 

1 856 1 097 152 

1 865 1 103 153 

1 875 1 109 154 

1 884 1 115 155 

1 894 1 121 156 

1 903 1 127 157 

1 913 1 133 158[ 

4171 235 165 

420 232 162 

423 229 159 

427 225 155 

430 222 152 

433 219 149 

436 216 146 

440 212 142 

443 209 139 

446 206 136 

449 203 133 

453 199 129 

456 196 126 

459 193 123 

462 190 120 

466 186 116 

469 183 113 

472180110 

47.5 177 107 

479 173 103 

482 170 100 

485 167 97 

489 163 93 

492 160 90 

495 157 87 

498 154 84 

502 150 80 

505 147 

508 144 

511 141 

515 137 

77 

74 

71 

67 

9 

5 

2 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

~I 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

0 1 

0138 

o 139 

o 140 

o 141 

o 142 

o 143 

o 144 

o 145 

o 146 

o 147 

o 148 

o 149 

o 150 

o 151 

o 

o 
0" 154 

o 155 

o 156 

o 157 

o 158 

o 159 

o 160 

o 161 

o 162 

o 163 

o 164 

o 165 

o 166 

o 167 

o 168 
1 

449 0 81 

452 0 78 

455 0 75 

459 0 71 

462 0 68 

465 0 65 

468 0 62· 

472 '0 58 

475 0 55 

478 

481 

485 

488 

49.1 

501 

504 

507 

5n 

514 

517 

521 

524 

527 

530 

534 

537 

540 

543 

547 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

52 

49 

45 

42 

39 

36 

32 

29 

26 

23 

19 

16 

13 

9 

6 

3 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
Ö 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
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Einkünfte Ausgleichsrenten Elternrenten 
(brutto) 

Stufen- Anzu- Stufen- Anzu- Aus-
aus zahl rechnen- Beschädigte mit einem GdS von 

Voll- Halb- zahl rechnen- gleichs-
gegen- übrige des Ein- waisen waisen des Ein- renten 

wärtiger Einkünfte kommen 100 90 80 60 kommen Witwen Eltem- Eltern-
Erwerbs- oder oder paare teile 
tätigkeit 70 50 

bis zu bis zu Euro Euro Euro Euro 
Euro Eurp 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 922 1 139 169 518 134 64 0 0 0 0 169 550 0 0 0 

1 932 1 145 160 .. 521 131 61 0 0 0 0 170 553 0 0 0 

1 941 1 151 161 524 128 58 0 0 0 0 171 556 0 0 0 

1 950 1 157 162 528 124 54 0 0 0 0 172 560 0 0 0 

1 960 1 163 163 531 121 51 0 0 0 0 173 563 0 0 0 

1 969 1 169 164 534 118 48 0 0 0 0 174 566 0 0 0 

1 979 1 175 165 537 115 45 0 0 0 0 175 569 0 0 0 

1 988 1 181 166 541 111 41 0 0 0 0 176 573 0 0 0 

1 998 1 188 167 544 108 38 0 0 0 0 177 576 0 0 0 

2007 1194 168 547 t05 35 0 0 0 0 178 579 0 0 0 

2017 1 200 169 550 102 32 0 0 0 0 179 582 0 0 0 

2026 1 206 170 5M 98 28 0 0 0 0 180 586 0 0 0 

2036 1 212 171 557 95 25 0 0 0 0 181 589 0 0 0 

2045 1 218 172 560 92 22 0 0 0 0 182 592 0 0 0 

2055 1 224 173 563 89 19 0 0 0 0 183 595. 0 0 0 

2064 1 230 174 . 567 85 15 0 0 0 0 184 599 0 0 0 

2074 1 236 175 570 82 12 0 0 0 0 185 602 0 0 0 

2083 1 242 176 573 79 9 0 0 0 0 186 605 Gi 0 0 

2.093 1248 177' 577 75 5 0 0 0 0 187 609 0 0 0 

2102 1 254 178 580 72 2 0 0 0 0 188. 612 1 0 0 0 

2112 1 260 179 583 69 0 0 
0\ 

0 0 189 615 0 0 0 

2121 1 266 180 586 66 0 0 0 0 0 190 618 0 0 0 

2130 1 272 181 590 62 0 0 0 0 0 191 622 0 0 0 

2140 1 278 182 593 59 0 0 0 0 0 192 625· 0 0 0 

2149 1 284 183 596 56 0 0 0 0 0 193 628 0 0 0 

2159 1 290 184 599 53 0 0 0 0 0 194 631 0 0 0 

2168 1 296 185 603 49 0 0 0 0 0 195 635 0 0 0 

2178 1 302 186 606 46 0 0 0 0 0 196 638 0 0 0 

2187 1 308 187 609 43 0 0 0 0 0 197 641 0 0 0 

2197 1 314 188 612 40 0 0 0 0 0 198 644 0 0 0 

2206 1 320 189 616 36 0 0 0 0 0 199 648 0 0 0 

2216 1 326 190 619 33 0 0 0 0 0 200 651 0 0 0 

2225 1 332 191 622 30 0 0 0 0 0 201 654 0 0 0 

2235 1 338 192 625 27 0 0 0 0 0 202 657 0 0 0 

2244 1 344 193 629 23 0 0 0 0 0 203 661 0 0 0 
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Einkünfte I G Ausg'eiChsrente~---------l----'~I--------T----

(brutto) 1 
Stufen- Anzu- Stufen- Anzu- Aus-

Elternrenten 

a .. us. I... ~ zahl rechn~n- BescMdlgte mit einem GdS von vo. 11_ . Halb- zahl rechnen- gleic.h ... S-. 
gegen_ ubnge des Eln- waisen waisen des Eln- renten 
W.ärtiger Einkünfte kommen 100 60 kommen Witwen I Eltern-I"Eltern-
Erwerbs- oder oder paare' . teile 
tätigkeit 70 50 

bEiSZU bEiS zu I Euro Euro Euro I Euro Euro I Euro I Euro I I Euro I Euro I Euro I Euro 
uro uro 

2254 1 350 

2263 1 356 

2 273 1 362 196 

2 282 1 368 197 

2292 1 374 1 198 

2301 1 380 199 

2 311 1 387 200 

2 320 1 393 201 

2 329 1 399 202 

2 339 1 405 203 

2 348 1 41'1 204 

2 358 1 417 20$ 

2 367 1 423 206. 

2377 1 429 1 207 

2386 1 4351 208 

2396 1 441 209 

210 

211 
I 

2405 

2415 

2424 

2434 

2443 

2453 

2462 

2472 

2481 

2491 

1 447
1 

1 453' 

1 459 

1 4651 
I 

1 4711 

212
1 

213
1 

214 

1 4771 

1 4831' 
1 489 

I 

1 495 

1 501 

215 

216 

217 

218 

219 

2 500 1 507 220 

2 509 1 513 2211 
I 

2519 1 519 222 

2528 1 5251 223 

2 538 1 531 I 224 

2547 1 5371 225 

2 557 1 5431 226 

2566 1 5491 227 

2576 1 5551 228 

632 

635 

638 

642 

645 

648 

652 

655 

658 

661 

665 

66s1 

671
1 

674.; .. 1 678 

681 1 
I 

684 

687 

691 

694 

697 
I 

7°.°1' 
704 

7071 
I 

710 

713 

717 

720 

723 

726 

730 

733 

736
1

1 

740 
I 

7431 
I 

20 

17 

14 

10 

7 

4 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

'0 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

°1 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

~I 
01 
oi 

I 
o 

o 

'0 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 205 

o 206 

o 207 

o 208 

o 209 

o 210 

o 211 

o 212 

o 213 

o 
o 

o 
I 

01 
i 

o 
o 
o 

o 221 

o 222 

o 223 

o 224 

01' 225 

o 226 

o 
o 
o 

227 

228 

229 

01 230 

01 231 

01 2321 
I 

2331 o 
I 

o 2341 

o 2351 

236 o 
01 237 

01 238 1 

664 

667 

6.70· 

6.74 1 

677 

680 

684 

687 

690 

693 

697 

701} 

703 

706 

710 

713 

7161 

7191 

72.3.'.1
1 

721J 

7291 

7321 

736\ 
739' 

742 

745 

749
1 
I 

752
1

1 

755 

758 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
I 

01 
I 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 

01 
7621 01 
765[01 
7681 01 

7721 0 
I I 

7751 01 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
O' 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 
(\ 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
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Einkünfte 
(brutto) 

----r-----jStufen-
aus zahl 

gegen- übrige 
wärtiger Einkünfte 
Erwerbs-
tätigkeit 

bis zu bis zu 
Euro Euro 

2585 1 5611 229 

2595 1 5671 

2604 1 573 

26.14 1 579 232 

2 623 1 585 233 

2 633 1 592 234 

2 642 1 598 235 

2 652 1 604 236 

2 661 1 610 237 

2671 1 616 238 

2 680 1 622 239 

2 690 1 628 240 

2699 1 634 241 

2 708 1 640 242 

2718 1646 243 

2727 1 652 

2737 1 658 

2746 1664: 

2756 1670 

2 765 t 676 248 

2 775 1 682 249 

2 784 1 688 250 

----------.-----. --. -. -1----1 --,-
Ausgleichsrenten _ I Elternrenten 

~ ~~I~ ~ 
rechnen- Beschädigte mit einem GdS von Voll- Halb- zahl rechnen- gleichs-
des Ein- I w'aisen waisen I des Ein- renten 
kommen 100 ,I 90 kommen I Witwen I Eltern-j Eltern-

paare teile 

756 

759 

762 

766 

769 

772 

775 

779 

782 

785 

788 

792 

815 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 

Euro I Euro r Euro I Euro I Euro 

o 

o 
o 
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Berichtigung 
des Ersten Gesetzes zur Änderung 

des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes 

Vom 4. Juli 2011 

Das Erste Gesetz zur Änderung des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Geset
zes vom 25. Mai 2011 (BGB!. I S. 952) ist wie folgt zu berichtigen: 

Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa muss wie folgt lauten: 

"aa) In Satz 1.Nummer 2 werden nach der Angabe ,,§ .3" die Wörter "Satz 1 
Nummer 1 Und Satz 2" eingefügt." 

Berlin, den 4. Juli 2011 

Bundesministerium 
tür Verkehr, Bauund Stadtentwicklung 

Im Auftrag 
Rüdiger May 

Hinweis auf Verkündungenim Bundesanzeiger 
Gemäß§ 1 Absatz 2 des Gesetzes Ober die Verkündung von Rechts\ferQrdnilngen in der im Bundesgesetz
blatt Teil. m, GHederungsnummer114~ 1, veröffentlichten bereinigten Fassung, der zuletzt durch ArtikelS der. Ver
ordnung vom 31. Oktober 2.006 (BGB!.I. S. 2407) geändert worden ist, wird auffolgende .im Bundesanzeiger ver
kündete Rechtsverordnungen nachrichtlich hingewiesen: 

Datum und Bezeichnung der Verordnung 

20. 6. 2011 ZweiUndzWanzigste Verordnung des Bundesaufsichtsamtes 
für Flugsicherung zur Änderung der Hundertneunundfünfzigs
ten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung 
(Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach In
strumentenflugregeln zum und vom Flughafen Saarbrücken) 

FNA: 96-1-2-159 

20. 6. 2011 Einundfünfzigste \(~rordnung des Bundesaufsichtsamtes für 
Flugsicherung zur Anderung der Zweihunderteinundzwanzigs
ten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung 
(Festlegung von Meldepunkten, Streckenführungen und Rei
seflughöhen für Flüge nach Instrumentenflugregeln im kontrol
lierten Luftraum innerhalb der Bundesrepublik Deutschland) 

FNA: 96-1-2-221 

21. 6. 2011 Fünfzehnte Verordnung des Luftfahrt-Bundesamts zur Ände
rung der Zweiten Durchführungsverordnung zur Verordnung 
zur Prüfung von Luftfahrtgerät 

FNA: 96-1-40-2 

Bundesanzeiger 
Seite (Nr. vom) 

2325 (97 1. 7.2011) 

2326 (97 1. 7.2011) 

2345 (98 5. 7.2011) 

Tag des 
Inkrafttretens 

25. 8.2011 

20.10.2011 

6. 7.2011 
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Hinweis auf Rechtsvorschriften der Europäischen Union, 
die mit ihrer Veröffentlichung im 
repubiik Deutschla[ld Elf1al1gt 

EurÖDäischen Union unmittelbare Rechtswirksamkeit in 

1375 

Aufgeführt, werden nur die VElfOfc!r:1UI19Elr1' die im .Itlhaltsverzeichnis des Amtsblattes durch Fettdruck hervorgehoben 
sind. " ,",', " 

Datum und Bezeichnung der Rechtsvorschrift 

----_._----

Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 503/2011 des Rates 
vom 23. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 96.1/2010 
über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABI. L 136 vom 24.5.2011) 

8. 6. 2011 Verordnun,g (EU) Nr. 579/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Anderung derVerordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates zur Erhal
tungder Fischereiressourcendurchtechnische Maßnahmen zum Schutz 
von jungenMeerestierenund.,der Yerordhung (EG) Nr. 128.8/2009 des 
Rates zur Festlegung technischer Ubergangsmaßnahmen für den Zeit
raum vom 1. Januar 2010 bis zum 30. Juni 2011 

8. 6. 2011 Verordnun.g (EU) Nr. 580/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Anderung der Verordnung (EG) .Nr. 46012004 zur Errichtung der 
EuropäisQhen Agentur für Netz- und Informationssicherheit bElzüglich 
deren Bestehensdauer(1) 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

8. 6.2011 Verordnun.Q(EU) Nr.581/2Q11 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Anderung derVerordnung(EG)Nr. 55/2008 des Rates zur Ein
fQhrung autonomerHandelspräferenzenfür die Republik Moldau 

21. 6.,2011 Durchführungsverordnung, (EU) f\!r.616/201 t,des Rates.zum Abschluss 
der Auslaufüberprüfung und derUberprüfung für einen neuen Ausführer 
hinsichtlich. der AntidurnpinQmaßnahmEln gegenüber. den Einfuhren 
bestimmter MagnesiacSteinemi!Ursprung. inderVoJksrepublikOhina 

24. 6 .. 2011 Durchführungsverordnung (EU)Nr. 617/2011derKommissionzurÄnde
rung der Verordnung (EG) Nr. 900/2008 zur Festlegung der Analyse
methoden und anderer technisch~rBestilTlmungenfOr.dieAnwendung 
der Einfuhrregelung für be::;tilnmte fiuslandwirtsCllaftlicrElnErzeugnis-
Sen hergestellte Waren· . . 

24. 6. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 618/2011 der Kommission zur 
Aufhebung der Aussetzung der Einreichung von Anträgen a4f Einfuhr" 
lizenzen für Zuckererzeugnissedes ZollKontingents 09.4380 

24. 6. 2011 Verordnung (EU) Nr. 619/2011 der Kommission zur Festlegung der 
Probenahme- und Analyseverfahren für die amtliche Untersuchung von 
Futtermitteln im Hinblick auf genetisch veränderteAusgangserzeugnisse, 
für die ein Zulassungsverfahrenanhängig ist oder deren Zulassung ab
läuft (1) 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

24. 6. 2011 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 620/2011 der Kommission zur Ände
rung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates Ober 
die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen 
Zolltarif 

24. 6. 2011 Durc~.führungsverordnung (EU) Nr. 621/2011 der Kommission zur 
151. Anderung der Verordnung (EG)Nr. 881/2002 des Rates über die 
Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen 
bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem 
AI-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen 

25. 5. 2011 yerordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission zur Durchführung und 
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parla
ments und des Rates hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutz
fahrzeugen (Euro VI) und zur Änderung der Anhänge I und 1II der Richt
linie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

- Ausgabe in deutscher Sprache
Nr./Seite 

L 164/22 24. 6.2011 

L 165/1 24. 6.2011 

L 165/3 24. 6.2011 

L165/5 24. 6.2011 

25 .. 6.2011 

L,166/6 25. 6;2011 

L 1.66/8 25. 6.2011 

L 166/9 25. 6.2011 

L 166/16 25. 6.2011 

L 166/18 25. 6.2011 

L 167/1 25. 6.2011 
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21. 6. 2011 Yero/tll'lung (eUJ Nr. 63.ot2Q111dl~I!RateszUr.~d~!'ffl{tlIeFV~lQrQ'nl:ifyg';v 
(EU)' Nr.,7/291 0 z\Jr E(ÖffJl\lil'll:fQI'I~;Yäf!Wl!!I1lU.A'gaUtöA:omef~Z~lIl<ont/i:j'El'!!Qte;;· 
der Unionfiirbestirnmtefandwil"tsetfaftllcHe Erzeugnisse iili<!l g'e'Wäl'b"- ,; 
I(cheWeEiff' 

21. 6. 2011 Yerordnllng (EU) Nr.63112011 des Rates zur Änderung der Yero,.gnung 
(EG) Nr. 1255/96 zur zeitweiligen Aussetzung der.autQQ()menZ:C)lIsätze 
des GemeitlSmlen ZolitarifsfQf I:lest!rnt!'\t~gewerblf!::he und 'landWirt,-
schaftliche Waren sowieFischerei~ugrijSsl=r ' .. ' ". .. ..•.. ..e 

29. 6. 2011 lJurchfÖhrahgsverordnung' (EU) Nr. 632/2011 der Kommission zur 
AbWeichung fOr das Jahr 2011 von der Verordnung (EG) Nr. 1 Q6I1200S 
über die. Sri$f1'nu09 und Yerwa1t.tmg VOtl· GerneinsoHafts,zQlIl$önt(ngimfel1 
für die Einfuhr von Weichwaizen andareralS hÖhet Qualifätmit Ut§prUfl'g 
in Drittländem 

! ;gS.,;;6.2Ql1 

2,9. 6.2011 

29. 6.2011 

29. 6.2011 

L 110/4 29. 6.2011 

L170/1S 29. 6.2011 


